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Die Entstehung der Vita Lebuini 

Von 

W a l t e r K r o n s h a g e 

Der Verfasser der Vita Lebuini antiqua kann einen Erfolg für sich verbuchen, 
den er sicher nicht e rwar te t ha t : Einem recht unbedeutenden Heiligen aus dem 
8. J ah rhunde r t wandten auf Grund seiner Darstellung drei Zweige der Ge­
schichtsforschung ihre Aufmerksamkei t zu. Für die Verfassungsgeschichte 
und — neuerdings — die Literaturgeschichte erscheint allerdings nicht der 
Lebensweg des Patrons von Deventer beachtenswert; sie lenken ihr Augen­
merk nur auf eine kle ine Episode dieses Lebens, auf die sogenannte „Thing­
fahrt" zur Bekehrung der Sachsen auf dem Allthing in Marklo. W a s die Vita 
darüber hinaus zu erzählen hat, findet man nur in wenigen Handbüchern und 
Gesamtdarste l lungen der Kirchengeschichte 1 . 

ü b e r den Angelsachsen Liafwin, dessen lateinischer Name Lebuinus lautet, 
ist wenig b e k a n n t 2 . Einige alte kirchliche Gerätschaften t ragen seinen Namen; 
man findet ihn auch in den Fes tka lendern und Totenbüchern mancher Diöze­
s e n 3 . An schriftlichen Denkmälern besi tzen wir aber außer zwei kleinen Wer­
ken des Bischofs Radbod von Utrecht (einer Ekloge und einer Homil ie) 4 nur 
zwei Viten (und die von ihnen abhängigen späteren Schriften). Die Handschrif-

1 Z. B. in den Kirchengeschichten von Albert H a u c k (Kirchengeschichte Deutsch­
lands, Bd. II, 6. Auflage Berlin 1952, S. 359 ff.), von W. M o l l (Die vorreformatorische 
Kirchengeschichte der Niederlande, dt. von Th. P. Z u p p k e , Leipzig 1895, Bd. I, 
S. 165 ff.; die niederländische Ausgabe von 1864) und von R. R. P o s t (Kerkgeschiede-
nis van Nederland in de middeleuwen, Utrecht-Antwerpen 1957, S. 91 ff.), sowie in 
Heiligenhandbüchern, z. B. B u t l e r ' s Lives oi the Saints, London 1953, Bd. IV, S. 324. 

2 Dieses Wissen ist noch durch die häufige Verwechslung unseres Heiligen mit 
Livinus, dem Apostel von Flandern, getrübt. Beide haben denselben Todestag (12. No­
vember) und sind, trotz der verschiedenen Lebensläufe, wahrscheinlich identisch. Die 
Namensformen gehen vielfach ineinander über, so daß sich bei Erwähnungen nicht 
immer feststellen läßt, welcher Heilige gemeint ist. Über die Entstehung der Vita 
Livini auf der Grundlage der Vita Lebuini vgl. Maurice C o e n s , V auteur de la Passio 
Livini s'est il inspiie de la Vita Lebuini? in Anal. Bolland Bd. 70, 1952, S. 285 ff. 

3 Vgl. M. C o e n s a. a. O. S. 294, Anm. 1, wo mehrere Beispiele für das Vorkommen 
des Namens Lebuin geboten werden. Die von Richard D r ö g e r e i t , „Sachsen und 
Angelsachen" in Nds. Jb. Bd. 21 (1949), S. 19 f. angeführten Beispiele werden sich nicht 
auf Lebuin, sondern auf Livinus beziehen lassen. Außer der Namensform spricht auch 
die Bezeichnung episcopus et martyr dafür. 

4 Homilia S. Radbodi de Sancto Lebwino bei Migne PL 132, S. 553—558 und Ecloga 
ecclesiastica Ratbodi sanctae Traiectensis ecclesie iamuli de virtutibus beati Lebuini 
et de sancto nomine eius. . . in MGH Poetae IV, 1, S. 169—172. 
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ten f in denen sie mitgeteilt werden, s tammen fast alle aus dem 15. Jah rhun­
dert *. 

Als Vita Lebuini galt lange Zeit nur das W e r k des Mönches Hucbald v o n 
St. Amand (gest. 930), das zwischen 917 und 930 ents tanden ist (im folgenden 
HVL genannt). Die Lebensdaten konnte man kürzer auch in der Vita Liudgeri 
des Bischofs Altfried von Münster (gest. 849) nachlesen (unten VLg g e n a n n t ) 6 . 
Allerdings fehlt hier der für die Forschung wichtigste Teil, die „Thingfahrt" 
(Th) 7 . Die übrigen Fakten dagegen stimmen so wei tgehend mit denen in 
HVL überein, daß man eine unmittelbare Beziehung zwischen beiden annahm. 

Erst 1909 machte M. J. A. Moltzer eine Entdeckung, die eine neue Quel len­
lage herstell te. Nicht mehr Hucbalds Vita gilt seither als früheste Quelle für 
den Thingteil, sondern die sogenannte Vita Lebuini antiqua (VL), eine Vorlage 
Hucba lds 8 . Sie enthält bereits alle wesentlichen Tatsachen, ihre Aussagen sind 
aber noch eindeutiger und unmittelbarer als die der „jüngeren Vita". — Durch 
diesen Fund schien die vorher oft angefochtene Glaubwürdigkei t des Thing­
berichtes gesichert. J e älter VL war, desto weniger meinte man die in beiden 
Viten vorhandenen verfassungsrechtlichen Tatsachen bezweifeln zu können. 

Moltzer selbst glaubte, in VL nicht nur die Vorlage für Hucbald, sondern 
auch Altfrieds Quelle entdeckt zu haben. Man konnte jedoch bald überzeugend 
nachweisen, daß Altfried dieses kleine Werk nicht kannte , daß vielmehr VLg 
dem Verfasser von VL als Vorlage d ien te 9 . So blieb für die Datierung von VL 

5 Vgl. die Einleitungen der Ausgaben in MGH SS II S. 360 (Hucbalds Vita Lebuini, 
ed. Pe r t z ) und MGH SS XXX S. 789 ff. (Vita Lebuini antiqua, ed. A. H o f m e i s t e r ) . 
Die Monumentenausgabe der Hucbaldvita ist unvollständig. Den vollständigen Text 
findet man bei M i g n e PL 132, S. 875—894. — An späteren Schriften über unseren 
Heiligen seien genannt: eine Vita Lebuini des 15. Jahrhunderts, eine mittelalterliche 
holländische Übersetzung und die Abschrift einer Epitome. Vgl. dazu M. C o e n s in 
Anal Bolland. 34/35 (1921) S. 306 ff. und M. J. A. M o l t z e r , De oudste Levensbeschriv-
jing van Lebuinus in Nederl. Archief voor Kerkgesch. NS. VI, 1909, S. 222 ff. Dieser 
weist auch noch auf ein altes Lied hin, das u. a. in einem Graduale aus Utrecht (15. Jh.) 
zu finden ist (abgedruckt im Anhang von W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland 
voor de hervorming, Bd. I, 1864). 

6 Ich benutzte die Liudgerviten nach der Ausgabe von D i e k a m p (Die vitae S. 
Liudgeri in Geschichtsquellen d. Bist. Münster Bd. IV, 1881) und nicht die lückenhafte 
Ausgabe in den MGH SS IL 

7 Im allgemeinen übernehme ich die von Martin L i n t z e l („Untersuchungen zur 
Geschichte der alten Sachsen: Die Vita Lebuini antiqua in „Sachsen und Anhalt" Bd. 7, 
1931) verwendeten Abkürzungen. Den Mittelteil der Vita Lebuini antiqua bezeichne 
ich jedoch wegen abweichender Vorstellungen über den Inhalt mit „Th". Lintzels Ab­
kürzung „VL1" ist nur gebraucht, wo ausdrücklich auf seine Meinung Bezug genom­
men wird. 

8 M. J. A. M o l t z e r , De oudste Levensbeschrivjing van Lebuinus in Nederl. Aren, 
vor Kerkgesch. NS VI, 1909. Moltzer hob besonders die Bedeutung dieser neuen 
Quelle für die sächsische Verfassungsgeschichte hervor. S. 229 f. 

9 Hier sei nur auf die drei wichtigsten Interpreten der „neuen" Vita Bezug ge­
nommen: Wilhelm L e v i s o n , Adolf H o f m e i s t e r und Martin L i n t z e l . Alle drei 
beschäftigten sich in mehreren Veröffentlichungen mit der VL. Die bedeutendsten 
sind: W. L e v i s o n , „Eine neue Vita Lebuini" in NA 37 (1912) S. 286 ff. (daneben 
spätere Diskussionsbemerkungen in NA 41 [1919] S. 334 ff. und in NA 48 [1929] S. 285); 
A. H o f m e i s t e r , „Uber die ältere Vita Lebuini und die Stammesverfassung der 
Sachsen" in „Geschichtl. Studien Albert Hauck zum 70. Geburtstag" 1916 S. 99 ff. und 
„Die Jahresversammlung der alten Sachsen zu Marklo" in HZ 118 (1917) S. 189 ff. 
Daneben die Antwort auf Lintzels Darstellung in NA Bd. 49 (1932) S. 653 ff. und die 
Einleitung zur Edition in MGH SS XXX S. 789—795 (1926/34); schließlich M. L i n t -
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eine recht große Zeitspanne: von 840 (frühestes Entstehungsjahr der VLg) bis 
930 (spätestes Entstehungsjahr von HVL) 1 0 . Einer Quelle aber, die ebenso wie 
HVL einhundert Jahre nach dem Geschehen geschrieben sein konnte, brauchte 
man nicht mehr Achtung entgegenzubringen als j e n e r 1 1 . Es galt also eine 
späte Datierung auszuschließen. 

Die Entstehungszeit glaubte Wilhelm Levison mit der Feststellung einengen 
zu können, daß Radbod in seinen beiden Arbeiten noch keine Kenntnisse der 
VL verriet . Adolf Hofmeister und Martin Lintzel wiesen dieses Argument be­
gründet zurück. Als einzige Hilfe für die Datierung sahen sie die späteren 
Lebensbeschreibungen des Heiligen Liudger, vor allem die Vita secunda Liud­
ger i (VsLg), die ein (friesischer) Mönch des Klosters Werden zwischen 855 und 
864 verfaßte (Diekamp S. 54 ff.). Die Vergleichsbasis zwischen dem kurzen 
Lebuinexkurs der VsLg und der VL schien zwar für sichere Ermittlungen zu 
ge r ing 1 2 , dennoch bezogen beide Forscher einen festen Standpunkt: Hof­
meister hielt an der Behauptung fest, VsLg folge der VL, während Lintzel er­
wiesen zu haben glaubte, daß vielmehr VL von VsLg abhängig sei. Hier 
s tehen wir noch heute : einige neuere Darstellungen folgen Hofmeister, andere 
Lintzel 1 S . 

Auch der Entstehungsort blieb unbekannt. Levison glaubte, der Verfasser 
sei in Deventer zu suchen, während Hofmeister die Vita in Werden entstan­
den wissen wollte. Dieser Meinung schloß sich jetzt auch Richard Drögereit 
mit neuen Argumenten a n 1 4 . — Lintzel beschäftigte sich mit dieser Frage nur 
wenig. Er ging einem Problem nach, das alles andere überflüssig erscheinen 
ließ, das sogar geeignet war, die Vita Lebuini antiqua als Ganzes wieder in 
Vergessenhei t geraten zu lassen: 

Er löste den Thingteil ganz aus der Vita heraus; das übrige verdiente 
seiner Meinung nach — ganz abgesehen von dem mageren Inhalt — allein 
wegen der Priorität von VLg keine Aufmerksamkeit. Was nicht in VLg stand, 

z e l , „Die Vita Lebuini antiqua" in „Sachsen und Anhalt" Bd. 7 (1931) S. 76 ff. (z. T. 
auch in anderen Aufsätzen der Reihe „Untersuchungen zur Geschichte der alten Sach­
sen", die alle in „Sachsen und Anhalt" (S. u. A.) erschienen, jetzt zusammengefaßt in 
„Ausgewählte Schriften" Bd. I, 1961; außerdem „Die Stände der deutschen Volks­
rechte" (1933), Lintzels Lebuinaufsatz zitiere ich nach „Sachsen und Anhalt" Bd. 7; in 
den „Ausgew. Schriften" finden sich diese Seitenzahlen am Rande, 

*<> Das Jahr 930 ist das Todesjahr Hucbalds (vgl, W a t t e n b a c h / H o l t z m a n n 
„Deutschlands Geschichtsquellen" Bd. I, l.Heft, 1948, S. 129). Zur Entstehungszeit der 
VLg vgl. D i e k a m p a. a. O. S. XVff. 

1 1 Es ist eigenartig, daß trotz der ungesicherten Datierung seit dem Auffinden der 
Vita Lebuini antiqua die Stimmen des Zweifels an den übermittelten verfassungs­
geschichtlichen Tatsachen allmählich verstummt sind. Vgl. aber noch L i n t z e l 
S. u. A. 7, S, 108, Anm. 3, auch H, T i m e r d i n g , „Die christliche Frühzeit Deutsch­
lands in den Berichten über die Bekehrer" (Frühgermanentum Bd. 4, 1929, S. 178). 

1 2 So sagte A. H o f m e i s t e r selbst zum Abschluß der Diskussion mit M. L i n t z e l 
in NA 49 (1932) S. 654 f., aber auch indirekt schon M. Lintzel S. u. A. 7, S. 85 f. 

*3 In den Niederlanden hat sich z. T. die falsche Auffassung M o l t z e r s gehalten, 
daß die VL älter sei als die VLg. So auch noch R. R. P o s t a. a. O. S. 92. 

14 Richard D r ö g e r e i t , „Sachsen und Angelsachsen" in Nds. Jb. 21 (1949), S. 33 ff. 
Drögereit beschäftigte sich am Rande auch mit der Vita Lebuini und den durch sie 
entstandenen Problemen in den Aufsätzen „Die Heimat des Heliands" im Jb. d. Ges. 
f. nieders. Kirchengesch. 49 (1951) und „Fragen der Sachsenforschung in historischer 
Sicht" (Nds. Jb. 31, 1959) und in „Werden und der Heliand" 1951). 
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schrieb er einer sehr alten Quelle zu. Wie sollte diese Quelle aussehen? Hof­
meister hat te auf Grund seiner Datierung (840 bis 864) annehmen dürfen, daß 
eine gute mündliche Tradition vorliege, die sich — vielleicht wörtlich — im 
Thingteil niederschlage. Eine Datierung auf spätere Zeit schloß diese Erklärung 
aus. Lintzel wies nun auf die Geschlossenheit des eingefügten Teils und auf 
den stilistischen und kompositorischen Unterschied zu den übrigen Abschnitten 
der Vita hin: VL1 müsse eine schriftliche Quelle sein, die verhäl tnismäßig früh 
(um 800) von einem Angelsachsen verfaßt sei. Sie habe außer dem zusammen­
hängenden Kern mit dem Folcbertbesuch und dem Thingteil auch Sätze und 
Teilsätze aus dem Vorangehenden enthalten — und zwar alles, was sich auf 
die Thingfahrt und auf die Angelsachsen beziehe und in VLg fehle (S. u. A. 7 
S. 90 ff.). 

Zwei Germanisten stimmten dieser Ansicht im ganzen zu, widerprachen ihr 
jedoch im einzelnen. In einer kleinen Schrift versuchte Gerhard Eis (1936) 
nachzuweisen, daß „Lebuins Thingfahrt" nichts anderes sei als eine ins La­
teinische über t ragene altsächsische Dichtung. Felix Genzmer ergänzte die Un­
tersuchung von Eis und schuf sogar eine neuhochdeutsche Rekonstruktion der 
Dichtung 1 5 . Er schloß die Möglichkeit nicht aus, daß dieses Kurzepos ein 
Jugendwerk des Helianddichters sei. Trat somit an die Stelle eines lateinischen 
Berichtes eine volkssprachliche Dichtung, so soll sie doch — wie bei Lint­
zel — von einem Zeitgenossen Lebuins niedergeschrieben worden sein, viel­
leicht aus unmittelbarem Erleben. Im Gegensatz zu Lintzel möchte Genzmer 
allerdings „Leobwins Dingfahrt" auf den Kern der Vita beschränken. Die ein­
leitenden Bemerkungen müßten dann von einem anderen Verfasser s t ammen 1 6 . 
Lintzel hat zu diesen Deutungsversuchen nicht mehr Stellung nehmen können. 
So blieb auch nach dieser Seite hin alles offen. 

In einer solchen Situation dürfte es geraten erscheinen, an den Ausgangs­
punkt zurückzukehren. Alle unsere Quellen hat ten zur Zeit ihrer Entstehung 
nicht in erster Linie die Aufgabe, verfassungsrechtliche Tatsachen und inter­
essante historische Fakten mitzute i len 1 7 . Sie sollten vie lmehr der Verehrung 
eines Heiligen und seiner Kirche dienen. Sie sind also ein Ganzes, aus dem 
wir nicht Einzelteile herausgreifen sollten. Versuchen wir daher die vollstän­
digen Viten miteinander zu vergleichen! 

Einen ersten Erfolg verzeichnen wir bei der Bibelstelle exiens de terra sua, 

!5 Gerhard E i s „Drei deutsche Gedichte des 8. Jahrhunderts aus Legenden erschlos­
sen", Germanische Studien 181 (1936), und Felix G e n z m e r „Liobwins Dingfahrt" in 
Germ.-rom. Monatsschr. N. F. Bd. 1 (1950/51). Die Rekonstruktion findet man jetzt auch 
in einem kleinen Buch von Felix G e n z m e r „Vier altdeutsche Heldenlieder", Darm­
stadt 1953. 

1 8 G e n z m e r a. a. O. S. 165. Eis scheint dagegen die Möglichkeit offenlassen zu 
wollen, daß auch der Verfasser des Gedichtes Einleitung und vorher eingefügte Sätze 
schuf (a. a. O. S.47). 

1 7 Das schließt einen — auch politischen — Gegenwartsbezug der Viten nicht aus. 
Vgl. Heinz L ö w e , „Liudger als Zeitkritiker" in Hist, Jahrb. 1955, S. 79 ff. Wahrschein­
lich wird gerade bei Berücksichtigung dieses Zeitbezuges ein vollständigeres und rich­
tigeres Bild des Dargestellten zu gewinnen sein. Hintergründe und verborgene Ab­
sichten können aber erst in einem zweiten Stadium der Untersuchung mitgesehen 
werden. Dieser Aufsatz wird in Kürze eine entsprechende Fortsetzung erfahren. 
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um die es Lintzel und Hofmeister bei der Datierung vor allem ging. Sie findet 
sich auch in VsLg, womit der Streit eigentlich gegenstandslos würde. Aller­
dings steht sie hier im ersten Kapitel der Vita und wird nicht auf Lebuin, 
sondern auf die angelsächsischen Missionare und Prediger im allgemeinen 
bezogen (Venerunt et prius de terra Anglorum plures homines Dei spontanea 
pro Dei amore peregrinatione delectati, qui exeuntes de terra et cognatione 
sua nostras patrias agnitione Christi illuminare laboraverunt. Diekamp S. 54). 
Und es findet sich gleich eine wei tere Entsprechung zu VL: das Lob der An­
geln — hier allerdings kürzer und in engerem kompositorischen Zusammen­
hang mit allem Folgenden, 

Hofmeister meinte, VL müsse Vorbild von VLg gewesen sein. Es sei un­
denkbar , daß der Schreiber einer Vita Lebuini, in der Liudger kaum genannt 
sei, neben Altfrieds W e r k noch eine zweite Liudgervita herangezogen habe, 
wohl aber sei es zu erwarten, daß für eine zweite Liudgervita als Quelle auch 
die Vita eines Heiligen benutzt worden sei, über den die Vorlage (hier VLg) 
einen Exkurs e n t h a l t e 1 8 . Die Richtigkeit einer solchen These kann man ebenso 
bestrei ten wie einige andere Behauptungen Hofmeisters. In unserem Falle 
spricht schon die Namensform gegen diese Überlegung. Hofmeisters Viten-
schreiber hät te sicher die „ursprüngliche" Namensform der Lebuinvita über­
nommen. VsLg hat aber „Liafwin", VL dagegen „Lebuin". 

Darüber hinaus setzte Hofmeister beide Viten auf gleiche Stufe. Das ist eine 
unzulässige Voraussetzung: Der Verfasser der VL war nicht „reich" genug, um 
auch nur auf die unergiebigste Quelle verzichten zu können. Wie wenig 
Material ihm zur Verfügung stand, erkennt man beim ersten Lesen seines 
Werkes . Daß er sich mit Freuden einer zweiten Liudgervita bediente, nach­
dem die erste so reichen Gewinn gebracht hatte, ist nur natürlich, 

Wir dürfen die „Psychologie des Vitenschreibers" noch weiter bemühen: 
Auch mit telbare Nachrichten zu seinem Thema, ja sogar Anleitungen für die 
Komposition und stilistische Anregungen waren ihm willkommen, konnte doch 
damit der von Altfried übernommene Text veränder t und erweitert werden. 
Diese Vorstel lung ist nicht konstruiert : Entsprechungen von VL und VsLg 
finden sich vielfach, nicht nur am Anfang der Werke , sondern auch in den fol­
genden Kapiteln — bei beiden Viten jedoch eigenartiger Weise nur im ersten 
Teil. 

Für VL mag das leicht zu erklären sein, folgt doch darauf die „Thingfahrt" 1 9 . 

*8 A. H o f m e i s t e r in Gesch. Studien S, 101 f. Dagegen M. L i n t z e l in S. u. A. 7, 
S. 85. Aber auch Lintzels Behauptung, daß bei Benutzung von VL durch VLg doch 
wohl Partien aus der „Thingfahrt" übernommen seien, ist nicht stichhaltig. Ein Ver­
fasser, der die Neigung hat, Exkurse zu kürzen, wird sich auch durch schöne, aber 
für ihn belanglose Erzählungen nicht beirren lassen. Und VsLg enthält über Lebuin 
nur die Hälfte dessen, was VLg hat. 

1 9 Diese ist zwischen die Nachrichten aus Altfrieds 13. Kapitel (den eigentlichen 
Lebenslauf Lebuins) und die aus dem H.Kapitel (Wiederaufbau der Kirche in De-
venter durch Liudger) eingeschoben worden. Das ist deutlich zu erkennen, obwohl die 
Verwertung anderer Quellen für den ersten Teil und der Versuch, durch hinweisende 
Sätze die „Thingfahrt" organisch einzufügen, das aus cap. 13 VLg Übernommene 
stark verändert. VsLg stützt sich in nahezu allem auf VLg, nicht ohne den Wortlaut 
zu verändern und, wie beim Lebuinexkurs, einige Stellen zu kürzen. 
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Aufschlußreicher ist der Umfang der Entsprechungen in VsLg. Die letzte findet 
sich nämlich am Anfang des 8. Kapitels: Kapitel 6 und 7 enthal ten den Le-
buinexkurs. Sollte man sich das Verfahren so vorstellen, daß der Verfasser 
bis zur Lebuinstelle die VL neben sich liegen hat te , um ihr einzelne Wen­
dungen zu entnehmen, dann aber darauf verzichtete, auch die gegenüber VLg 
neuen Fakten zu Lebuins Leben zu verwenden? Es ist eher anzunehmen, daß 
der Verfasser der VL die ersten Kapitel von VsLg benutzte, um den Hinter­
grund seiner — recht knappen — Lebuinerzählung farbiger zu gestal ten. 

Zu diesem Zweck zog er auch andere erreichbare Viten heran, z. B. die von 
Liudger verfaßte Vita Gregorii (VGr) und die Vita altera Bonifatii (V2Bon), 
die in Utrecht von Bischof Radbod überarbei tet wurde — vielleicht noch die 
Vita tertia Bonifatii (V3Bon) 2 0 . Der erste Abschnitt der VL leidet daher an 
einer „Kompilationssucht": es findet sich darin fast keine Wendung , die nicht 
in irgendeiner der Vorlagen ebenfalls auftritt. Größere Teilsätze sind nahezu 
wörtlich übernommen und mit ebenso wörtlichen Ubernahmen aus anderer 
Quelle zusammengesetzt. Daß der so ents tehende „Stil 1 1 nicht immer fließend 
ist, daß sogar gröbere Unebenheiten vorkommen, wird man vers tehen. Gerade 
sie aber vermögen uns eine erste Hilfe bei der Datierung zu bieten, wie etwa 
das Folgende: 

Hieß es in VsLg von Liudger: . . . commendaverunt eum cuidam Gregorio .. 
qui discipulus simulque successor sancti martiris Bonifacii Traiectensi sedi 
presbiter episcopi vice preerat, so wurde daraus in VL (mit Bezug auf Lebuin): 
Gregorium sacerdotem adiit, qui tunc temporis Traiectum Castrum . . . episcopi 
vice presbiter rexit. Gregor wird hier schon am Anfang des Satzes als sacerdos 
bezeichnet, wohl um ihn damit von dem kurz vorher e rwähnten papa Grego-
rius abzusetzen. Ist aber für einen quidam Gregorius das folgende Prädika-
tivum presbiter durchaus sinnvoll, so gilt das nicht mehr für einen sacerdos 
Gregorius. Wie sehr das auch die Zeit empfand, zeigt sich deutlich, wenn Huc-
bald an dieser Stelle aus dem sacerdos Gregorius (wieder) einen quidam Gre­
gorius machte — ohne die VLg gelesen zu haben. 

Noch beweiskräftiger sind zwei Beispiele aus dem Schlußteil, der dem An­
fang genau entgegengesetzt ist. Hier hat der Verfasser der VL gar nicht erst 
den Versuch einer Kompilation gemacht, geschweige denn etwas Eigenes ge­
schaffen. Er übernahm — bis auf die Schlußsätze — vielmehr wörtlich die 
Erzählung des Kirchenneubaus aus Altfrieds Liudgervita (cap. 14). Es gibt nur 
vier Abweichungen, die jeweils kaum mehr als ein Wort umfassen und inhalt­
lich scheinbar nichts Neues bringen. Um so größere Aufmerksamkeit ver­
dienen sie. 

Liudger hat te den Auftrag zur Wiedererr ichtung der von den Sachsen völlig 
zerstörten Kirche in Deventer erhalten. Er konnte aber die Gebeine des Hei­
ligen, die in der alten Kirche begraben waren, nicht finden. So begann er 
denn schließlich . . . intra spatium loci ubi illud (corpus) esse putabat, con-

2o Vgl. dazu unter S. 12. Die in VL benutzten Quellen sind in der Edition der 
MGH SS XXX, S. 789 f benannt. Die Vita Gregorii von Liudger ed. H o l d e r - E g g e r 
in MGH SS XV S. 68 ff., die Bonifatius viten ed. W. L e v i s o n in MGH SS rer. Germ. 
49 (1905). 
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struere ecclesiam (Altfried), Der Verfasser der VsLg wandel te den Wort laut 
ab: . . . in spacio, infra quod illud esse putavit, edificium cepit erigere. Das 
fällt nicht weiter aufr denn ähnlich wie an dieser Stelle sieht die Beziehung 
von VsLg zu VLg ganz allgemein aus. — In VL wird das Geschehen mit den 
Wor t en beschrieben: . . . infra spacium loci, quo putavit illud esse, coepit con-
struere ecclesiam. Bleibt in den beiden Liudgerviten trotz der sprachlichen 
Verschiedenheit , die größer scheint als von VLg zu VL, der Sinn derselbe, so 
erfolgt hier eine Sinnverschiebung, falls man nicht die — im Mittellateinischen 
in best immten Verbindungen auftretende — Ablösung von intra durch infra 
annehmen will. Da auch Hucbald wieder die Formulierung intra spacium loci, 
quo putabatur contineri, coepit basilicam aedificare — in sonst recht enger 
Anlehnung an VL — wählt, dürfen wir jedoch annehmen, daß für ihn und 
seine Zeit, wie für seine Umgebung infra und intra im hier vorl iegenden Zu­
sammenhang die alten Bedeutungen h a t t e n 2 1 . 

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Stelle. Lebuin erscheint dem Liudger 
im Traum und zeigt ihm den Platz, an dem sein Leichnam liegt, Liudger findet 
ihn am nächsten Morgen in loco sibi in visione praedicto (VLg). In VsLg heißt 
es, Lebuin habe ihn (corpus) gefunden iuxta quod revelatum fuerat. Das Wort 
revelatum finden wir nun bei vier der sechs Handschriften von VL nach dem 
praedicto (entsprechend der VLg) eingeschoben, bei einer fünften ist es am 
Rande nachgetragen (MGH SS XXX S. 795). Moltzer wollte bei einer der von 
ihm benutzten Handschriften statt praedicto noch praedicta lesen. Ergäbe das 
letztere durch die grammatische Beziehung zu in visione eine Sinnverschie­
bung, so wird bei der Lesart praedicto unsinnigerweise zweimal auf die Vor­
aussage Bezug genommen, einmal durch das in loco . ., praedicto (der VLg), 
zum andern durch das corpus . . . revelatum (der VsLg). Für den unbefangenen 
Leser erhält dabei entweder das praedicto (— vorher erwähnt) oder das reve­
latum ( = offen daliegend, enthüllt) eine nicht gemeinte Bedeutung. Es ist be­
zeichnend, daß Hucbald dieses revelare, das also seine Vorlage bereits ent­
hielt, für einen späteren Teil des Satzes aufsparte, wo es sich besser einpaßt: 
dilatari fecit spatium aedificii illius, quatenus inibi laudaretur thesaurus a se, 
Domino revelante, repertus. So kann man unschwer erkennen, wie gleichzeitige 
Benutzung zweier Quellen für die Darstellung in VL störend wirkte. 

Welch einen Sinn solch kleine Änderungen hatten, vermag vielleicht das 
letzte Beispiel zu ze igen 2 2 . Bei seinem Auftrag an Liudger sprach Bischof 
Albrich von dem Ort, ubi sacrum eius corpus sepultura tegitur (VLg). In VsLg 
heißt es ganz kurz: Hortatur . . . super corpus confessoris Christi incensam 

21 Infra im Sinne von intra tritt, soweit ich sehe, überhaupt nicht rein lokal ge­
braucht auf, sondern nur dort, wo noch ein Nebensinn gegeben ist, z. B. bei dem 
infra patriam des Capitulare Saxonicum, wo die Amtsgewalt über den Gau mitgemeint 
ist. — Das zeigt sich schließlich ganz deutlich im Sprachgebrauch der VsLg. — Der 
Denkfehler, den der Verfasser der VL vollzieht, ist erklärlich, wenn man bedenkt, daß 
unmittelbar vorher von der Kirche super corpus sancti und später von der Grabstelle 
infra ecclesiam die Rede ist. Außerdem lag für den Ortskundigen die ursprünglich 
geplante Kirche „unterhalb" der Grabstelle. 

2 2 Die vierte Veränderung besteht nur darin, daß aus einem Domini ein Dei wurde, 
ein leicht verzeihlicher Lesefehler. 
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reparare aecclesiam, während VL aus dem Altfriedschen sepultura ein sepul-
tum macht, sonst aber den Text beibehält . Die Verfasser von VsLg und VL 
haben dieselbe Vorstellung von der Bedeutung des Wor tes sepultura als e ines 
wirklichen G r a b e s 2 3 , von dem aber hier nicht die Rede sein kann. Der Ver­
fasser der VL ist erst durch die VsLg zur Verbesserung gegenüber VLg an­
geregt worden. Nicht nur als Variat ionen zur Hauptvor lage, sondern auch als 
Berichtigungen sollten also die kleinen Veränderungen dienen. 

W e r nicht annehmen will, daß der Verfasser der VsLg gerade diese Stellen 
aus der VL herausgesucht habe, um mit ihnen neue Sätze zu bilden, wer da­
gegen sieht, wie die Abweichungen von VsLg gegenüber VLg durchgehend 
natürlich, von VL gegenüber VLg (mit Hilfe von VsLg) gesucht und unpassend 
sind, wird VsLg für die Vorlage der VL hal ten müssen und nicht umgekehr t . 
Auch ein letzter Zweifel kann ausgeräumt werden: Die Änderungen müssen 
vom Verfasser und nicht e twa vom Abschreiber s t a m m e n 2 4 . Wie könnte m a n 
sich sonst die Ubereinstimmung mit VsLg erklären? Sollte der Abschreiber 
noch einmal nach möglichen Vorlagen für die Erzählung von VL Ausschau ge­
halten haben? Das widerspräche der Praxis. Es ist aber auch ausgeschlossen, 
da schon Hucbald die Wendungen kannte , auf die es uns a n k a m 2 5 . 

D i e Vita Lebuini antiqua i s t s p ä t e r e n t s t a n d e n a l s d i e Vita secunda 
Liudgeri. S i e g e h ö r t a l s o i n d i e Z e i t v o n 8 5 5 b i s 9 3 0 , w a h r s c h e i n ­
l i c h n i c h t i n d e n A n f a n g d i e s e r Z e i t . 

Diese Datierung stimmt mit den Vorstel lungen von Levison und Lintzel 
überein, obwohl deren Beweisführung als ungenügend angesehen werden 
muß. Beide versuchten aber eine Beschränkung dieses immer noch breiten Zeit­
raums. Levisons Argumentat ion auf Grund der W e r k e Radbods können wir — 
wie oben gesagt — nicht ohne wei teres folgen; Lintzels Ansatz ist um so be­
merkenswerter (S. u. A. 7 S. 86 f.). Die einzige große Abweichung des letzten 
Teils von VL gegenüber VLg (cap. 14) besteht im Fehlen zweier Sätze. Setzt 
Altfried an den Schluß seines Exkurses die Bemerkung: Perfecta itaque est 
ipsa ecclesia et consecrata, que numquam deinceps a gentilibus fuerat conta-
minata. Set in loco illo per servum suum Liafwinum Dominus multas virtutes 

2 3 Das Wort sepultura kommt in diesem Sinne bei VsLg am Ende des 7. Kapitels 
vor, wo VLg und VL sepulchrum haben. 

2 4 Die weitgehende Ubereinstimmung der sechs Handschriften von VL deuten auf 
enge Verwandtschaft. Es wurde jedoch nicht von allen die gleiche Vorlage benutzt, 
wie allein die reve/afum-Stelle zu beweisen vermag. Sie fehlt in Hs. 1 (vgl. für das 
Folgende und für die Bezeichnungen der Hss. MGH SS XXX S. 789 ff.), in Hs. 2 steht 
sie am Rande, in den übrigen im Text. Es scheint, als habe Hs. 2 die Hs. 1, der sie 
auch an anderen Stellen besonders nahe steht, benutzt, als habe daneben aber noch 
eine andere Hs., vielleicht auch das Original zur Kontrolle vorgelegen. Der Codex 
der Hs. 2 (s'Gravenshage 15. Jh., geschrieben wahrscheinlich in Utrecht) enthält 
übrigens die ganze Lebuintradition vor Hucbald (einschließlich der Werke Radbods), 
wie sie letzterem wohl bei seiner Arbeit vorlag. Hs. 1 scheint die größte Selbständig­
keit gewahrt zu haben. Die Hs. 6 wurde aus Hs. 5 abgeschrieben, wie H o f m e i s t e r 
feststellte. — Auf der Übereinstimmung der Hss. darf man ganz sicher nicht eine 
Argumentation zur Herkunftsfrage aufbauen, wie es D r ö g e r e i t tut (Nds. Jb. 21, 
1949, S. 33 f. mit Anm. 122). 

2 5 Dieser übernimmt die Stellen mit verhältnismäßig geringen Änderungen. Migne 
PL 132, Sp.892ff. 
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operatur usque in hodiernum diem, ubi est etiam nunc coenobium canoni-
coTum Domino famulantium so enthält VL an dieser Stelle nur den Satz: In 
quo loco per servum suum Lebuinum Dominus virtutes multas operatur usque 
in hodiernum diem. Dieses Fehlen kann nicht auf bloßem Zufall beruhen, 
besonders da, wie gesagt, gerade dieser Teil sonst nahezu wörtlich aus VLg 
stammt. Lintzels Erklärung, daß die in den fehlenden Sätzen aufgestellten 
Behauptungen unwahr geworden und daher weggelassen seien, ist überzeu­
gend, vor allem da wir feststellen konnten, wie sehr der Verfasser von VL 
schon bei unbedeutenderen Wendungen Verbesserungen anzubringen bestrebt 
war. Nach Aussage der Fuldaer Annalen zerstörten nun die Normannen im 
Jah re 882 die Stadt Deventer und brannten dabei wohl auch die Kirche 
n i e d e r 2 6 . 

D i e E n t s t e h u n g s z e i t d e r Vita Lebuini antiqua d a r f a l s o a u f d i e 
J a h r e 8 8 2 b i s 930 e i n g e e n g t w e r d e n . 

Lintzel zog für seine Beweisführung noch einen wei teren Satz heran: 
Bei der Erwähnung des ersten Kirchenbaus berichtet Altfried, diese Kirche 
sei errichtet in loco cuius vocabulum est Daventre. VL läßt auch diesen 
Satz aus, Nun ist nicht einzusehen, weshalb die Zerstörung der Stadt 
das übe rgehen des Namens begründen sollte, war doch der Ort bald 
wieder bewohn t 2 7 . Noch weniger stichhaltig aber scheint die Begründung, 
wenn man sieht, daß das Fehlen dieses Satzes auch zur Bestimmung des Ent­
stehungsortes benutzt wird. Weil der Name Deventer fehle, sei VL sicher 
nicht in Deventer entstanden, meint Lintzel ganz im Gegensatz zu Levison, 
der eben deshalb vermutet, Deventer sei der Entstehungsort der Vita. 

Ein Gegenargument gegen Levison — d. h. gegen eine Entstehung der VL 
in Deventer — bestand darin, daß ein ortsansässiger Verfasser diese Gegenden 
wohl nicht mit ex Ulis locis und locum illum bezeichnet hät te . Dennoch gibt es 
zwei Erklärungen für ein solches Verhalten — oder wenn man will „Ver­
sehen": Ein Verfasser, der sich allzu eng an seine Vorlage anlehnte, konnte 
dort diese Wendungen finden und unüberlegt abschreiben; und ein Verfasser, 
der wohlüberlegt Distanz zu seinem Werk wahren wollte, dem eine gewisse 
Unbestimmtheit sogar lieber war, mußte die unpersönliche Form seiner Vor­
lage einer persönlicheren vorziehen. Beide Möglichkeiten sind hier denkba r 2 8 . 

Hofmeister hielt es auch aus einem anderen Grunde für unwahrscheinlich, 
daß die Vita in Deventer ents tanden sei. Hier sei nämlich die Lebuintradition 
auf Grund der Zerstörung der Stadt durch die Sachsen viel zu schlecht ge­
wesen, als daß eine Erzählung, wie sie in der „Thingfahrt" vorliege, sich habe 

-6 Annales Fuldenses (ed. F. K u r z e , 1891, S. 99) zu 882: Nortmanni portum, qui 
Frisiaca lingua Taventeri nominatur, ubi sanctus Liobornus requiescit, plurimis inter-
iectis succenderunt. 

2 7 Lintzel findet nur eine Erklärung (S. u. A. 7, S. 87): Scham wegen der Machtlosig­
keit des Heiligen, der die Stadt nicht schützte. Die geringe Wahrscheinlichkeit sah 
Lintzel selbst, wie er auch andere Erklärungen abwies. Erst durch eine genaue Unter­
suchung der Absichten unseres Verfassers wird sich auch das Fehlen des Namens 
erklären lassen. 

2 8 Für die distanzierte und bewußt undeutliche Ausdrucksweise spricht auch die 
Bezeichnung in Fresia et in Ulis regionibus für Willibrords Missionsgebiet. 
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halten können (MGH SS XXX S. 790 und Hist. Aufs. S. 103). Entfällt mit der 
späteren Datierung ein großer Teil der Beweisführung — die mündliche Über­
lieferung des Thingberichts —, so spricht anderersei ts gerade die sklavische 
Abhängigkeit der VL von anderen Quellen, die geringe Kenntnis von Lebuins 
Leben — abgesehen von der Thingfahrt —- für eine denkbar schlechte Tra­
dition am Entstehungsort. Damit hä t te Deventer das richtige — nämlich 
schlechte — Verhältnis zur Lebuinüberlieferung. Sicher dürfte dasselbe für 
viele Orte gelten. 

Auch in Werden, dem Entstehungsort der Liudgerviten, ist zu dem schon 
Altfried Bekannten nichts Neues hinzugekommen, andernfalls hä t te es sich 
wohl in den späteren Lebensbeschreibungen des Münsterer Bischofs nieder­
geschlagen 2 9 . Die Benutzung dieser Werdener Quellen durch unseren Ver­
fasser besagt nichts, denn bei dem lebhaften Schriftenaustausch jener Zeit 
konnten sie überall gelesen w e r d e n 3 0 . Lintzel glaubte, Werden wegen der 
Namensformen Lebuinus und Abarhilda in VL, die allen Liudgerviten fremd 
sind, als Entstehungsort ausschließen zu müssen (S. u, A. 7 S. 87, Anm. 11). 

Für Drögereit dagegen weisen diese Namen geradezu auf W e r d e n hin. Auf 
dem Festland, so schreibt er, sei allein dort das durchstrichene b gebraucht 
worden — nachzuweisen in der Vita tertia Liudgeri und vielleicht auch in 
VsLg (Nds. Jb . 1949, S. 33). Der Name Abarhi lda in VL habe ursprünglich 
dieses durchstrichene b enthalten, das erst von späteren Abschreibern irrtüm­
lich für b genommen worden sei und nicht für einen v (w) -Wer t Ein Reibelaut 
kann aber — wie wir wissen — auch durch das einfache b wiedergegeben 
werden. Die angebotene Deutung hat also geringen Wert , der dadurch, daß 
Hucbald — wenn auch kein Sachse, so doch ein kenntnisreicher Mann — be­
reits Abachilda schreibt, noch weiter herabgesetzt w i r d 3 1 . 

Unhaltbar aber ist Drögereits Beweisführung, soweit sie die Namensform 
Lebuinus betrifft. Diese gibt es in Werden zur Entstehungszeit unserer Vita 
ganz sicher nicht (vgl. die Liudgerviten). Drögereit möchte sie daher ebenfalls 
erst durch die Abschreiber in die VL gelangt sein lassen, zu einer Zeit (15. Jh.), 
als auch in Werden der lateinische Name des Heiligen bekannt w a r 3 2 . Das 
verbietet Hucbalds Vita ganz entschieden. Sie kennt nämlich nicht nur die 
Form Lebuinus, sondern widmet den beiden Namensformen — der sächsischen 
(Liafwin) und der lateinischen — sogar eine Anfangsbetrachtung, die deutlich 

29 Diese machen Lebuin immer mehr zu einer Randfigur. (Schon die VsLg enthält 
nur die Hälfte der Lebuinnachrichten Altfrieds). Hofmeister hatte auch nicht die all­
gemein gute Tradition in Werden hervorheben wollen, ihm ging es viel mehr 
um die — bei seiner Datierung noch — möglichen Kontakte zu Folcbert (vgl. u. a. 
MGH SS XXX, S.790). 

so Vgl. dazu Albert H a u c k „Kirchengeschichte Deutschlands", Bd. 2, 6. Aufl. Ber­
lin 1952, S. 200 ff. und S. 632 ff. 

3 1 Vgl, die Rezension von William F o e r s t e zu R. D r ö g e r e i t s Aufsatz „Sachsen 
und Angelsachen" und zu seinem Buch „Werden und der Heliand" in Niederdt Jb. 
Bd. 75 (1952) S. 142 ff. (bes. S. 145). 

R. D r ö g e r e i t in Nds. Jb. 21 (1949) S. 33 f. (vgl. auch oben Anm. 24). Ein Bei­
spiel für die bleibende Tradition der Namensform Liafwin in Werden gibt Drögereit 
in diesem Aufsatz selber (Anm. 66 zu S. 20). — Der Rezensent (vgl. Anm, 31) geht 
auch noch auf die Bedeutung des b in der Namensform Lebuinus ein und lehnt jede 
Spekulation darüber ab. 
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erkennen läßt, daß seine Vorlage die latinisierte Form benu tz te 3 3 . Die Be­
liebtheit Lebuins in Werden darf man schließlich nicht zu sehr betonen 3 4

r 

wenn die etwa zur gleichen Zeit entstandenen Liudgerviten den Exkurs über 
den Heiligen kürzen, statt die fehlenden Fakten (Thingfahrt) hinzuzufügen. 

D i e Vita Lebuini antiqua i s t s e h r w a h r s c h e i n l i c h n i c h t i n W e r ­
d e n e n t s t a n d e n . 

Eine Quelle kennt schon vor Hucbald beide Namensformen des Heiligen: 
die Ekloge Radbods, des Bischofs von Utrecht, der wegen der Zerstörung der 
Bischofsstadt in Deventer residierte. Radbod sieht die latinisierte Form als 
gültig an, Sie wurde also in Deventer und Utrecht am Anfang des 10. Jahr­
hunderts allgemein gebraucht, wenn auch der alte sächsische Name nicht ver­
gessen war. Zeigt ein Kelch aus dem 10. Jahrhunder t in Deventer die Inschrift 
Cal. Liafuini . . . Dav., so trägt eine Utrechter Schedula die Worte corpus Sei 
Lebuini coniessoris XPI, und in den Litaneien von Utrecht aus dem Psalter von 
St. Wolboden (Ende des 10. Jh.) erscheint Lebuine 35. 

Auch die besondere Bonifatiustradition der VL weist nach Utrecht. Mit der 
zweiten Bonifatiusvita (V2Bon) 3 6 , die in Utrecht entstand oder überarbeitet 
wurde, hat VL die Ermordung durch einen Schwertstreich und die Begründung 
für die lateinische Namensform gemeinsam. Das letztere ist besonders be­
merkenswert , da die Vita Giegorii, die von VL an anderen Stellen benutzt 
worden ist, und die von VLg wegen ihrer guten Bonifatiustradition gerühmt 
w i r d 3 7 , eine entgegengesetzte Darstellung bringt. Heißt es bei VL bonorum 
iactorum merito Bonifacius est appellatus und in der zweiten Bonifatiusvita 
re ipsa et nomine Bonifacius, so in Liudgers Vita Gregorii ob facundiam lin-
guae et gratiam labiorum. Einer Ableitung von facere steht eine andere von 

33 Dieser erste Teil fehlt in MGH SS II S.361. Vgl. aber M i g n e PL 132, Sp. 875 ff. 
34 So R. D r ö g e r e i t in Nds.Jb.21 (1949), S, 33 f. Die Bedakenntnis, auf die sich 

Drögereit bezieht, kann keinen Beweis für die Entstehung in Werden liefern. In 
Utrecht gab es sicher ein Exemplar von Bedas Kirchengeschichte. Das zeigt allein der 
unmittelbare Hinweis auf dieses Werk in der (in Utrecht entstandenen) zweiten Boni­
fatiusvita cap. 6 (SS rer. Germ. 49 S. 66): Bei der Erwähnung eines Furseus und seiner 
Brüder heißt es dort quos in libro Historie Anglorum virtutibus claruisse Beda com-
memorat. Es ist auch nicht anzunehmen, daß nur Bonifatius, der seine letzten Lebens­
jahre in Utrecht verbrachte, die Bedakenntnis und Bedalektüre mitbrachte (vgl. MGH 
Epp. sei. I, ed. T a n g l , 1916 Nr. 75 und 91), sondern in diesem von Angelsachsen 
geprägten Bistum gehörten die Werke des großen angelsächsischen Schriftstellers zum 
geistigen Besitz aller. 

35 M. C o e n s in Anal Bolland. Bd. 70, 1952, S. 294, Anm. 1. Für den Kelch lag ihm 
eine Mitteilung von David P o l m a n n (in Revue d'histoire ecclesiastique" Bd. 24, 1928, 
S. 287) vor. Dieser meint, in der Lücke habe episc. gestanden. Vielleicht wurde die 
Bezeichnung ausgelöscht, weil sie auf einem Irrtum beruhte. Es könnte aber auch ein 
conf. oder ein presb. an dieser Stelle gestanden haben, — Die Litaneien sind zu fin­
den in Anal. Bolland. Bd. 55 (1937), S. 67 (Litanies d'Utrecht ed. M. Coens . ) 

36 MGH SS rer. Germ. 49 (1905), S. 60 ff. ed. W. L e v i s o n . Für die Entstehung der 
Vita altera vgl. a. a. O. S. XLIX ff. S. auch A. H o f m e i s t e r in „Gesch. Studien" S, 102 
Anm. 4. 

37 Erat Sanctus Liudgerus in scripturis sacris non medioeriter eruditus, sicut in libro 
ab eo composito de vita venerabilium eius doctorum, Gregorii scilicet et Albrici, 
aperte probatur; sed et primordia saneti Bonifacii adventus atque ordinationis, quae 
iuerant in alio opusculo praetermissa, pulchro sermone conscripsit ( D i e k a m p S. 35). 
Ähnlich heißt es in VsLg cap. 7 (also im Lebuinkapitel!) bei D i e k a m p S. 58. 
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fari gegenüber 3 8 . (Doch die facundia wird nicht vergessen , nur steht sie in 
VL — ganz nach der Gewohnheit unseres Verfassers — an einer anderen 
Stelle.) 

Die Verwandtschaft unseres Werkes mit der Vita altera Bonifatii ist aber 
noch unbedeutend gegenüber der engen Übere ins t immung mit der dr i t ten 
Bonifatiusvita 3 9 , Das Lob der Angeln ist hier (cap. 1 S. 79) ebenso breit aus­
geführt wie in VL, und ganz im Gegensatz zu V2Bon wird wede r von den 
(Insel-) Sachsen gesprochen, noch der Begriff Britannia verwendet . Auch die 
Christianisierung durch Gregor I. ist in ähnlicher W e i s e vermerkt . Winfried 
ist schließlich nobili prosapia Anglorum oriundus (cap. 2), wie Gregor ex nobili 
prosapia Francorum (cap. 6, S. 83). Für Wil l ibrords Stellung in Utrecht wer­
den — mutatis mutandis — solche Wendungen gebraucht (cap. 3, S. 80), wie 
in VL für Gregor. Schließlich ist die Verwandtschaft der Aufnahme Winfrieds 
durch Willibrord (cap. 3) mit der Aufnahme Lebuins durch Gregor nicht zu 
übersehen. Wenn auch — wie oben gesagt — die VL in ihrem ersten Teil eine 
reine Kompilation ist, so stammen doch die obengenann ten Wendungen und 
Tatsachen aus verschiedenen Quellen. Sie müßten also entweder durch Ver­
mittlung der V3Bon in sie gelangt oder auf dem W e g e über die VL in die 
V3Bon hineingekommen sein — oder aber be ide Vi ten müßten denselben Ver­
fasser haben 4 0 . 

Die zeitliche Einordnung der drit ten Bonifatiusvita steht all dem nicht im 
Wege, denn der bisherige Ansatz durch Levison beruh t auf einem Fehlschluß: 
Zur Zeit der Edition in den Scriptores rerum Germanicarum (1905) war die 
Vita Lebuini antiqua schließlich noch nicht aufgefunden worden. Man könnte 
also in der Datierung bis auf Radbod zurückgehen, w e n n man mit Levison die 
Abhängigkeit der Vita tertia von der Vita altera annimmt. 

Für uns scheint aber vorerst anderes wesentl icher: Ganz sicher stammt die 
dritte Bonifatiusvita aus Utrecht. Allein wenn man feststellen muß, daß acht 
von insgesamt dreizehn Kapiteln dieser Vita in oder um Stadt und Bistum 
Utrecht spielen, wird man zu diesem Schluß kommen müssen. Zum anderen 
aber zeigen sich die Eigenarten der Utrechter Tradi t ion in diesem Werk noch 
deutlicher als in der vorangehenden Vita. Propter sua bona opera erhält Win­
fried seinen lateinischen Namen — mehr noch als in V2Bon eine Absetzung 
von Liudgers, d. h. von der Werdener Tradit ion. Die Namengebung fällt für 
den Verfasser von V3Bon mit der Einsetzung als Erzbischof zusammen — wie 
bei VL. Ganz eigenart ig aber ist die Zahl der mit Bonifatius gestorbenen Be­
kenner (auch sie hat ihre Parallele in VL): Numerus quoque sanctorum mar-
tyrum, qui cum beato pontifice Bonifacii passi sunt pro Christo, quinquaginta 

38 Die genannten Stellen finden sich für die VL in MGH SS XXX S. 792, für die Vita 
Bonif. altera in MGH SS rer. Germ. 49, S. 60 ff.: suscepit gladii ictum in cap. 14 (S. 73) 
und die Namenserklärung in cap. 4 (S. 64), bzw. in Vita Gregorii cap. 7 (MGH SS 
XV S. 72). In der zweiten Bonifatiusvita findet man auch die Wendungen ut exiret de 
terra nativitatis suae und mare transfretavit (cap. 7, S. 67). 

so Ebenfalls in MGH SS rer. Germ. 49 (1905) S. 88 ff. (Zur Entstehung der Vita tertia 
S.LVI). Vgl. auch W a t t e n b a c h / H o l t z m a n n „Geschichtsquellen..." Bd. I S. 99 f. 

4 0 Ich lasse das vorläufig offen, möchte aber aus bestimmten Gründen dem letzteren 
zuneigen (s. unten S. 25). 
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duo (SS rer. Germ. 49, S. 88, cap. 12). Im ursprünglichen Text der V2Bon findet 
sich hier keine Entsprechung; bei drei (2a, b, c) der insgesamt vier erhal tenen 
Handschriften wurde allerdings der zitierte Satz am Rande eingefügt (ebd. 
S. 78). 

Da die Marginalien untere inander wörtlich übereinstimmen, scheinen sie 
schon der gemeinsamen Vorlage (2) angehört zu haben, könnten also recht 
früh in die V2Bon hineingekommen sein. Dafür spricht, daß auch die Hs. 2b , 
die nicht wie die beiden anderen mit der V3Bon in einem Kodex vereint ist, 
solche Randbemerkungen enthält . Die vierte Hs. (1) ist unabhängig von dieser 
Gruppe, hat auch keine Interpolat ionen der genannten Art, aber sie weist als 
einzige auf Radbod als Verfasser der Vita hin. Es ist wahrscheinlicher, daß 
eine aus Utrecht fortgegebene Handschrift (also 1) den Verfassernamen trägt 
als die bleibende (2). W e n n die letztere dann Zusätze erhält, so ist anzuneh­
men, daß diese aus Utrecht stammen. 

Die unmittelbare N ä h e unserer Vita zu den in Utrecht ents tandenen Lebens­
beschreibungen des Bonifatius lassen uns — vor allem da sie mit den vorher 
genannten Anzeichen zusammenst immen — diese Stadt als Entstehungsort an­
sehen. Aber damit noch nicht genug. Beim Lesen der äl teren Lebuinvita macht 
man die seltsame Feststellung, daß der erste Teil gar nicht zum Folgenden 
paßt. Er erzählt nämlich (mit den Personen des Willibrord, des Bonifatius und 
Gregors) von der Friesenmission, während der „Held" der Vita in sächsischem 
Gebiet tätig war. Ein bloßes Versehen oder Materialmangel? Beides wäre 
denkbar , aber auch dann bleibt die Personenwahl aufschlußreich: Bonifatius 
und Will ibrord waren, wie uns mehrfach versichert wird, die großen Vorbilder 
des Bischofs Radbod von Utrecht 4 1 . Sollte Lebuin in dessen Umgebung ge­
pr iesen werden, so konn te das am besten dadurch geschehen, daß man ihn zu 
den beiden großen Hei l igen der Friesenmission in Verbindung brachte. 

Immer wieder weisen die Anzeichen auf Utrecht — und auf die Zeit 
Radbods. Das ist leicht zu erklären: Radbod verlegte seinen Bischofssitz wegen 
der Zerstörung Utrechts nach Deventer. So wurde die schon vorher bestehende 
Verbindung der beiden Städte noch e n g e r 4 2 . Daß sich der Bischof mit dem 
Schutzheiligen der Kirche von Deventer beschäftigte, wissen wir. Warum 
sollte er da nicht den Anstoß zu einer Lebuinvita gegeben haben? Sein Nach­
folger — wieder in Utrecht — ließ die Kirche Lebuins erneuern und die Ge­
beine des Heiligen heben, ihm ist auch die zweite Lebuinvita gewidmet. In der 
Stadt seines Wirkens und in der Bischofsstadt erhielt so der Heilige die größte 
Verehrung. 

M a n w i r d n i c h t e r m i t t e l n k ö n n e n , o b d i e Vita Lebuini antiqua 
i n U t r e c h t o d e r i n D e v e n t e r e n t s t a n d e n i s t , g a n z s i c h e r a b e r 

41 Vgl. Vita Ratbodi cap. 5 f. (MGH SS XV S. 571) und Johannes de B e k a , Chro-
nicon ed. B u c h e l i u s 1643, S. 32; s. auch H o f m e i s t e r in „Gesch. Aufs." S, 100, und 
L e v i s o n in MGH SS rer. Germ. 49 S. XLIX ff. 

42 Vgl. F l a s k a m p a. a. O., M o l l a. a. O. S. 272 (niederl. Ausg.), W a t t e n b a c h / 
H o l t z m a n n a. a. O. S. 99 ff., P o s t a. a. O. S. 54 f. ed. 1612 S. 23. Nach P o s t haben 
schon Radbods beide Vorgänger nicht mehr in Utrecht, sondern in Deventer residiert. 
Für die enge Verbindung zwischen den Kanonikern beider Städte vgl. auch M o l l 
a. a. O. (niederl. Ausg.) S. 315. 
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s c h e i n t , d a ß s i e i n d i e U m g e b u n g d e s B i s c h o f s v o n U t r e c h t — 
u n d s e h r w a h r s c h e i n l i c h i n d i e Z e i t R a d b o d s — g e h ö r t . 

Woher der Verfasser selber stammte, vermag ich nicht zu entscheiden, 
möchte jedoch Bedenken gegen Lintzels Behauptung (S. u. A. 7, S. 93 ff.) an­
melden, die von ihm erschlossene VL1 (die „Thingfahrt") müsse von e inem 
Angelsachsen geschrieben sein. Einige Tatsachen widerlegen die vorgebrach­
ten Argumente . 

Schon bei der Datierung der VL war auf die Arbei tsweise des Verfassers 
hingewiesen worden: er suchte nicht nur verschiedene Quel len mite inander 
zu verbinden, sondern er „berichtigte" die Vorlagen — und sei es nur in ein­
zelnen Worten. Bei der Lokalisierung wurde dann angedeutet , daß sowohl 
eine wörtliche Übernahme gewisser Wendungen -— wie z. B. ex Ulis locis — 
als auch der Versuch, sich persönlich von dem Dargestell ten zu distanzieren, 
denkbar sei. Hierauf muß näher eingegangen werden. 

Mehrere Formulierungen aus dem Anfang der VL nimmt Lintzel für die VL1 
in Anspruch, darunter . . . ut exiens de terra sua transmarinis, id est antiquis 
Saxonibus, predicaret... Dabei sollen die Begriffe transmarini und antiqui 
Saxones darauf hindeuten, daß ein angelsächsischer Verfasser am W e r k war. 
Nur für ihn seien diese Ausdrücke sinnvoll und gebräuchlich. Der Satz, aus 
dem diese Stelle stammt, lautet vollständig: Sancto Lebuino Salvator ipse io-
cutus est, ut exiens de terra sua transmarinis, id est antiquis Saxonibus, predi­
caret et in continio Francorum atque Saxonum secus flumen Ysla plebem eru-
diret. Wer jeden Irrtum ausschließen wollte, dem hät te es nicht genügen dür­
fen, Saxonibus zu sagen, da Sachsen auch in England lebten. Der Verfasser 
wollte aber wahrscheinlich auch zeigen, daß erst das Meer zu überwinden 
war — wie das in der zweiten Bonifatiusvita mit den Wor ten . . . ut exiret de 
terra nativitatis sue... mare transtretavit.. . (MGH SS rer. Germ. 49, 1905, 
S. 67, cap. 7) ausgedrückt ist. Also wähl te er die Wendung transmarinis Saxo­
nibus. Sie allerdings war von seinem Standpunkt aus erst recht mißverständ­
lich, denn die transmarini Saxones waren eben die Angelsachsen. Daher 
wurde die Erläuterung notwendig: transmarinis, id est antiquis Saxonibus. 

Gerade diese Erklärung spricht gegen die These Lintzels, denn demjenigen, 
der unter transmarini Saxones selbstverständlich die Festlandsachsen ver­
stand, wäre die Unklarheit gar nicht aufgefallen. Die ganze Ausdrucksweise 
ist aber typisch für unseren Verfasser, der immer dann, wenn er e twas be­
sonders deutlich und sicher darstellen will, zu Wendungen wie id est und 
more suo greift. Daß ihm der Begriff antiqui Saxones überhaupt bekannt war, 
ist nicht verwunderlich. Er konnte ihn schließlich in dem Bedakapitel finden, 
das nachweislich mehrfach benutzt w u r d e 4 3 . 

4 3 B e d a , Hist. eccl. cap, 10. Zum allgemeinen Gebrauch des Begriffes vgl. nicht 
nur den Brief des Papstes Gregor III. an die provincia Altsaxonum (MG. Epp. sei. I 
Nr. 21 S. 35), sondern u. a. auch später die Bezeichnung antiqua Saxonia für West­
falen bzw. andere Teile Sachsens bei Werner R o l e v i n c k , De laude veteris Saxo-
niae seu nunc WesUaliae dictae c. 1480; Hoyaer Urkundenbuch, ed. Frh. v o n Ho­
d e n b e r g , Bd. VII, Urk. 18; L e i b n i z , Scr. Rer. Brunsv., Bd. I, S. 37 u. a. — Den 
Papstbrief tat L i n t z e l mit der Bemerkung ab, Gregor habe natürlich mit angel-
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Logische Überlegungen allein forderten von unserem Verfasser die „ver­
dächtigen" Ausdrücke. Ähnlich verhält es sich mit der „Winfried"-Stelle. Auch 
hier suchte er besonders genau und objektiv zu sein. Lintzel nahm zwar nicht 
Anstoß daran, daß der angelsächsische Name des Missionars überhaupt be­
kannt war, wohl aber daran, daß er im ersten Teil der Ausführungen absolut, 
d. h. ohne den späteren Heiligennamen, benutzt wurde und daß ihm darüber 
hinaus das Attribut sancüssimus beigefügt war. Wahrscheinlich muß noch ein­
mal die VsLg verantwortlich gemacht werden. In ihr heißt es nämlich (Die­
kamp S. 54 f.): Ex quibus (Missionare aus England) fuit eximius doctor Willi-
brordus et socii eius nec non et Wynfrid cognomento Bonifatius. Ob sich unser 
Verfasser dadurch beeinflussen ließ, oder ob es seinem eigenen Nachdenken 
entsprang: er sagte sich — mit Recht — daß alles, was anfangs zu berichten 
war, nicht Bonifatius galt, sondern dem Winfried, der den christlichen Namen 
noch nicht trug. Da seine Taten aber die Bezeichnung „heilig" auch schon zu 
dieser Zeit verdienten, war das Attribut gerechtfertigt. Derjenige, der es 
schrieb, hat te nicht eine „Anrede unter Freunden" im Sinn, denn dann hät te 
er zu dem — enge Beziehungen verra tenden — Namen sicher nicht ein völlig 
unpersönliches sanctissimus hinzugefügt. 

Die drei anderen „Besonderheiten" lassen sich mindestens ebenso leicht er­
klären: Der alte Name von Utrecht stand u. a. in der Vifa Gregorii, die für 
VL ausgiebig benutzt wurde (MGH SS XV S. 75), das Angelnlob (am Anfang 
der VL) stammt in der Vorstellung wohl wieder aus VsLg, in der Ausführung 
zu einem Teil aus dieser, zum anderen aus Bedas Kirchengeschichte und 
schließlich aus einer drit ten Quelle. Die Bezeichnung impii Saxones — auch 
sie sei hier erwähnt — gehört nur zu dem aus VLg wörtlich übernommenen 
Schlußteil. 

Mit diesen Erklärungen wird aber mehr als nur die Lintzelsche These vom 
angelsächsischen Verfasser angegriffen. Auch der von ihm erschlossene Be­
stand der VL1 wird in Frage gestellt. Alle bisher genannten Wendungen las­
sen sich aus bekannten Quellen oder aus der besonderen Arbeitsweise des 
„Kompilators" erklären. Doch auch die übrigen vorgezogenen Sätze hat ten 
überlieferte Texte zum Vorbild, wie wir z, T. bereits sahen, z. T. in anderem 
Zusammenhang nachweisen können. Der eigentliche Thingteil dagegen bietet 
keinerlei Vergleichsmöglichkeit mit Bekanntem. Er fällt vielmehr gerade we­
gen seiner Eigenständigkeit auf. Wenn man daher die ohnehin ungeschickt 
gefügten „Einführungssätze" von der VL1 trennt und nur den Kern (Th) als 
Thingteil s tehen läßt, wird man den wirklichen Verhältnissen näher kommen 
als Lintzel, 

Gesuchte Genauigkeit , möglichst große Distanz — für den unbefangenen 
Leser heißt das: möglichst große Objektivität — aber starke, z, T. wörtliche 
Anlehnung an die Vorlagen: das waren die bisher beobachteten Eigenschaften 
unseres Verfassers. Eine wei tere muß wenigstens angedeutet werden: die 
auffallende Nüchternheit vor allem des ersten Teils der Vita. Die Tatsachen 

sächsischen Augen gesehen (S. u, A. 7, S. 97 Anm. 17). Für ebenso nebensächlich hielt 
er die Erwähnung des Namens „Winfried" in VGr. (S. u. A. 7, S. 98 f., Anm. 19 u. 20). 
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liefern die Vorlagen, aber es ist bemerkenswert , daß alle theologischen Re­
flexionen, daß alles Wunderba re und Lehrhafte fehlt, obwohl man auch das 
leicht aus den Vorlagen hä t te entnehmen können. 

Schließlich zum posit iven das negat ive Urteil: der Verfasser erscheint un­
geschickt oder sogar unfähig. Nicht nur, daß er sich in allem eng an seine 
Vorbilder anlehnt; er vers teht es nicht einmal, die übernommenen Sätze und 
Satzteile so miteinander zu verknüpfen, daß sie schließlich eine Einheit bilden. 
Der Thingteil hängt trotz aller Eingliederungsversuche in der Luft. Der Schluß 
gar ist fast wörtlich abgeschrieben. 

Wie soll man sich den Verfasser eines solchen „Werkes" vorstel len? Sieht 
man die vielen Unebenheiten, die offensichtlichen Fehler, die na iv w i rkenden 
Versuche, Vorlagen zu berichtigen, so liegt die Vermutung nahe , ein Schüler 
habe sich an der Komposition einer Vita versucht. Für eine solche A n n a h m e 
ließen sich sogar noch wei tere Anhal tspunkte finden, e twa die Wor twah l ; z. B. 
die eigenartige Wendung . . . ut lapidarent eum cum sudibus. Zum anderen 
die Sucht, aus dem Fremden Neues werden zu lassen, wenn nicht anders , 
dann wenigstens durch Auswechseln der Begriffe. So wurde aus admonitio — 
iussio, aus graüas agere — giatulaii, aus matrona — vidua usw. Und nicht 
zuletzt die Proportionen des Ganzen! Sie sehen folgendermaßen aus : Allein 
die Thingfahrt mit Einschluß der Szene bei Folcbert umfaßt die Hälfte des 
Gesamtwerkes. Nur e twa ein Siebentel ist dem übrigen Leben gewidmet, der 
Rest gehört anderen Missionaren und Predigern. Darunter fällt al lerdings auch 
die Wiedererbauung der Kirche in Deventer durch Liudger, die man noch mit­
telbar für Lebuin in Anspruch nehmen könnte . Das würde aber heißen, daß 
eine kurze Episode zu seinen Lebzeiten und eine wunderbare Traumerschei­
nung nach dem Tode das ganze „Leben" bestimmen. — Es hä t te nicht viel 
dazu gehört, das Verhältnis der Teile zueinander zu verbessern. Schon eine 
— wenn auch sagenhafte — Erzählung über die Jugend, über die wunderbaren 
natürlichen Gaben des Heiligen, über seinen Charakter oder ähnliches hät ten 
dazu beigetragen. In den meisten seiner Quellen konnte der „Kompilator" 
Vorlagen dafür finden. 

Bei näherem Hinsehen jedoch merken wir, daß sogar in den Schwächen 
System steckt: Alles, was die Vita enthält, beruht auf beglaubigten Unter­
lagen. Der Verfasser der VL erfindet nichts (nur für die Thingerzählung läßt 
sich das nicht sicher nachprüfen). Doch dieses Lob ist sofort einzuschränken: 
das übe rnommene wird verändert . Der Lebuin der Vita Lebuini antiqua ist 
nicht mehr derselbe, den wir in der Vita Liudgeri kennenlernten. Aus dem 
Prediger im Ysselgebiet wurde ein Sachsenmissionar, aus einem der vielen 
angelsächsischen Mönche ein würdiger Nachfolger des Will ibrord und des 
Bonifat ius 4 4 . 

Die Änderungen sind allerdings so fein ausgeführt, die Tendenz ist so wenig 
merkbar, daß diese Leistung nicht nach einer Schülerarbeit aussieht. Auf der 
anderen Seite erscheinen die Mängel — z. B. in der Komposition der Teile, im 

4 4 Vgl. dazu schon A. H a u c k , „Kirchengeschichte Deutschlands" Bd. II S, 359 f. 
Anm. 9. Was er hier für die ihm allein bekannte HVL schreibt, gilt auch für die VL 
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Fehlen wesentlicher Züge einer Vita — so offensichtlich und grob, daß man 
sie am allerwenigsten einem Schüler zutraut. Dieser hät te doch wohl gerade 
die Grundregeln anzuwenden versucht. Und dabei ist sicher nicht anzunehmen, 
daß ihn ein Streben nach — moderner — Objektivität gehindert hätte, in 
bekannter Manier auszuweiten (vgl. Hucbald). 

Schließlich noch eins: Ein Schüler, der wirklich so wenig konnte, daß er alle 
genannten Fehler machte, hät te auch für den Thingteil eine lateinische Vor­
lage haben müssen, die von einem „künstlerisch interessierten Verfasser" 
(Lintzel S. u. A. 7, S. 105, Anm. 17) in etwa der Form geschaffen wäre, in der 
sie übernommen wurde. Diese dramatische Spannung hät te er selber niemals 
vermitteln können, er hät te sie nicht einmal in einer Übersetzung wieder­
zugeben vermocht. — Nun spricht aber vieles gegen eine lateinische Vorlage 
und für eine Übersetzung aus der Volkssprache, wie die Arbeiten von Eis 
und Genzmer nachgewiesen haben. 

Ein recht eigenartiger Verfasser stellt sich damit vor, ein Verfasser, der 
seine Vita mit einer ganz bestimmten Absicht zusammenstellt , der jedoch bei 
allem gekonnten Verschleiern dieser Absicht und bei aller Genauigkeit in der 
inhaltlichen Anlehnung an Vorlagen bei der Gestaltung des Ganzen versagt . 
Ist die VL unfertig? Ohne die „echte", die „offizielle" Vita mit ihr zu ver­
gleichen, werden wir weitere Fragen kaum beantworten können. Hucbalds 
Werk kann erweisen, wie ein „Heiligenleben" wirklich aussehen sollte, und 
seine Arbeitsweise kann Aufschlüsse über das Vorgehen eines Vitenschreibers 
jener Zeit geben — er schrieb schließlich höchstens ein Menschenalter nach 
dem Entstehen unserer Vita antiqua. 

Alle Fehler der Vorlage — der VL — hat der Mönch von St. Amand besei­
tigt. Was entstand, war ganz nach dem Geschmack der Zeit. Alles stimmt: die 
Verhältnisse, die Übergänge, die Charakterdarstel lung, die Wunder , die theo­
logischen Reflexionen. Das Werk hat e twa den dreifachen Umfang der VL, 
obwohl es nichts Neues bringt. Nur ein Viertel wird hier dem Thing gewid­
met, auch die Einführung und die Nebenbemerkungen machen ein Viertel aus. 
Die Hälfte berichtet unmittelbar von Lebuins Leben, wobei die Fakten stark 
ausgeschmückt und ständig von theologischen Randbemerkungen begleitet 
sind. Der Thingteil fügt sich jetzt unauffällig dem Ganzen ein, nicht zuletzt 
weil die Uberleitung — an dieser Stelle wie überall — gelungen ist. 

Hucbald war einer der belesensten und geistreichsten Gelehrten seiner Zeit. 
Trotz seines in HVL bewiesenen Könnens war er aber kein Darsteller von Hei­
ligenleben. Nur drei Viten können ihm mit Sicherheit zugeschrieben werden. 
Für alle drei erhielt er besondere Aufträge. Die Art, wie er diese Aufträge 
behandelte, ist recht aufschlußreich 4 5 . Hucbald stellt das selber in der Prae-
fatio seiner Vita Rictrudis dar. 

4 5 Vgl. dazu W a t t e n b a c h / H o l t z m a n n , „Geschichtsquellen..." Bd. I S. 127 ff. 
Eine sehr aufschlußreiche Studie über die Arbeitsweise der Verfasser von Heiligen­
leben im allgemeinen und über die Hucbalds im besonderen lieferte L. v a n d e r Es­
s e n , Hucbald de SainUAmand in Revue d'histoire ecclesiastique Bd. 19 (1923), S. 333 ff. 
und S. 522 ff. und allgemeiner Les Vitae des saints merovingiens de l'ancienne Bei-

2 Nieders. Jahrbuch 1964 17 



Die congregatio der Nonnen von Marchiennes h a b e ihn gebeten, eine Vi ta 
der Heiligen zu schreiben, er habe die Aufforderung aber abgelehnt qui tanto 
transacto tempore nulla certae relationis de his (ihre Taten sind gemeint) 
scripta videram vel audieram. Zugesagt habe er erst, cum renitenti mihi quae-
dam historiarum exemplaria suis ostenderunt dictis. Wahrscheinlich sind ihm 
(van der Essen S. 544) Viten anderer Heiliger übergeben worden, in denen 
etwas über Rictrudis steht. Alles übrige nahm er aus mündlicher Tradition, 
allerdings auch erst mihi fidem facientibus (monachis), quod haec quae refe-
rebant eadem olim tradita litteris iuermt, sed insectatione Northmannicae 
depopulationis deperierinL 

Hier zeigen sich ganz feste Vorstellungen: Historische Glaubwürdigkei t 
der Vorlagen ist unbedingt gefordert. Die mündliche Überlieferung genügt 
nicht, es muß ein schriftlicher Beleg vorhanden sein. Nur die „eidesstattliche 
Erklärung" kann einen solchen ersetzen. Sicher darf man nicht alles wörtlich 
nehmen, aber die Tendenz — oder doch mindestens der nach außen zu wah­
rende Schein — ist offensichtlich. Ob wir ihm aufs Wor t g lauben oder miß­
trauisch sind: die Erfindung eines „Lebens" durfte man Hucbald sicher nicht 
zumuten, wohl aber die sachgerechte Darstellung auf Grund vorgelegter Quel­
len. Wiewei t er dabei kritisch sichtete, sei dahingestel l t . Das Ziel jedenfalls 
war abgesteckt: die Verherrlichung des Heil igen und der Kirche durch ein 
formvollendetes Werk , das auch seinen Meister auszeichnete. Reichten die 
Unterlagen für dieses Ziel nicht aus, so mußte m a n auf die Darstel lung ver­
zichten, oder aber der Verfasser mußte aus e igenem Wissen ergänzen und 
ändern, nicht ohne gewissenhaft auf solche Zusätze und Änderungen hinzu­
weisen: . , , quicquid ex sancti Amandi discipulorumque eius gestis et laude 
mutati sumusf totum hoc ad exigendas laudes pro merita sancti Jonati con-
tulimus... heißt es in der Praefatio zur Vita Sti. Jonathi (van der Essen 
S. 551). Dabei gal ten allerdings Ausschmückungen und Reflexionen nicht als 
Änderungen. 

Die Vita Lebuini besitzt ebenso wie die beiden anderen Hucbaldvi ten eine 
V o r r e d e 4 6 . Sie ist aufschlußreich und kann uns auch bei der Frage nach der 
Entstehung der alten Vita weiterhelfen. Wie bei der Vita Rictrudis steht die 
Weigerung, das Leben des Heiligen zu beschreiben, am Anfang. Ist das ein 
Topos? Auftrag, Weigerung, Überredetwerden trotz Unfähigkeit: das wären 
die drei Schritte, und von ihnen gehören wenigs tens zwei tatsächlich zu den 
klassischen Topoi 4 7 , Hier aber handelt die Praefatio von nichts anderem als 
von diesen drei Schritten. Was offensichtlich Topos bleibt, besteht nur aus 
wenigen Worten: der Hinweis auf die Unfähigkeit, auf den schlechten Stil. 

gique 1907. Bei ihm fand ich auch die Zitate aus den Praefationes der Vita Rictrudis 
und der Vita Jonathi. 

4 6 Die ganze Praefatio zur Vita Lebuini antiqua wurde von A. H o f m e i s t e r als 
Anm. 1 (S. 89) zu seinem Aufsatz in den „Geschichtl. Studien A. Hauck zum 70. Ge­
burtstag" veröffentlicht. 

4 7 Vgl, Leonid A r b u s o w , Colores Rhetorici, Göttingen 1948, S. 98 ff., und Ernst 
Robert C u r t i u s , „Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter" 2. Aufl. Bern 
1954 S.93ff. und S. 410 ff. 
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Das übrige ist so sehr wirklichkeitsbezogen, bringt so genaue Angaben über 
den Vorgang und über die beteiligten, lebenden Personen, daß es sich um 
eine echte Schilderung hande ln muß. 

Das gilt für alle drei Viten. Obwohl ihre Entstehungsgeschichten sich auf­
fallend ähneln, unterscheiden sich die Vorreden doch in ihren wesentl ichen 
Teilen. W i e weit die Individuali tät gewollt ist, läßt sich gerade bei der Vita 
Lebuini feststellen, wä re es doch ein leichtes gewesen, hier wie bei der Vita 
Rictrudis die schlechte Quel lenlage auf die Zerstörung Deventers und Utrechts 
durch die Normannen zurückzuführen. Statt dessen wird vielmehr in einem 
außergewöhnlichen Maße das Mitwirken einzelner Personen beim Aufspüren 
der Unterlagen hervorgehoben. 

Daß Hucbald die ihm gestel l te Aufgabe schließlich doch übernahm, war das 
Verdienst eines Mannes : In quibus (die Heil igenverehrer) ad omne boni operis 
exercitium paratissima veluti dextera validi corporis manus prominet Niigerus, 
deo et caro eias amico Lebuino famulus devoüssimus. Cuius aviditatem animi 
admodum miror ac magis ei congratulor, quod ullo modo exsaturari nequit 
in omnibus laudabilibus gestis, quae de beato viro vel audiendo vel legendo 
hauserit. Unde et in haec narranda auf Propaganda nostram adiens parvitatem 
diu multumque renitentem, primo per se hortando, poscendo, obtestando, post-
modum per vestrae sanctitatis (Bischof Balderich von Utrecht) ore ad os michi 
praecipientis Imperium, cui reniti fas non erat, cogendo extorsit, licet impo-
litum, figere tarnen stilum in scribendo. 

Derselbe Nitger hat sogar in der laudatio des Werkes , die von Hucbalds 
Schüler Judio verfaßt auf Wunsch des Meisters der Vita beigegeben wurde , 
einen hervorragenden Platz. Nach einigen Zeilen der Anrede an Balderich, 
die abschließen mit: Cuius ob auspicium fecit (Hucbaldus) quod fecit idip-
sum. / Hinc consors operis laudibus erigeris heißt es weiter: Hinc ita de reli-
quo vobis Hceat mihi coram I Lectori vestro dicere quae cupio. I Lector erit 
vester Nitgerus, charus adelphus, I Ypse adeo studuit ut legeretur opus, I Dum 
vestris (vielleicht: verbis?) crebro scriptorem mulsit amicum, I et tandem ob-
tinuit quod bene concupiit. (Migne PL 132, Sp. 877 f.). Neben dem hohen Lob 
Nitgers steht (in der Praefatio) das des Bischofs Radbod: Inter quos (die from­
men Menschen) te, venerande praesul (Balderich), clarescere conspicimus, qui 
ludicro sideri Rathbodo egregio pontifici, sanctitate ac sapientia omnique 
morum probitate micanti, post peractum sui cursus ordinem decedenti non 
dispari splendore radialis successisti. In quo vere gratulamur impleri pollici-
tationem Spiritus sancti, quam suae dignatus est ecclesiae per os psalmigraphi 
polliceri:: „Pro patribus", inquit, „tuis nati sunt tibi filii\ Et cum haec ita se 
habeant, adhuc laeticiae nostrae äuget cumulum cohaerens tanto capiti con-
sona compago nobilium membrorum igne divini amoris atque pia sanctorum 
veneratione flagrancium. 

Diese beiden Stellen zeigen beispielhaft, wie ein Verfasser sich nach einigen 
„Pflichtformulierungen", die dem Empfänger des Werkes gelten, möglichst 
schnell von diesem abzuwenden sucht, um einen anderen anzureden oder zu 
loben. Es gibt eine einfache Erklärung dafür: Hucbald wie Judio wußten zwar 
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etwas über Radbod und Nitger, jedoch so gut wie gar nichts über Balderich. 
Der Wort laut der Praefatio läßt vermuten, daß Hucbalds W e r k ganz am An­
fang von Balderichs Episcopat verfaßt wurde, zu einer Zeit, als sein Verdienst 
nur darin bestand, Nachfolger des berühmten Radbod zu sein. 

Balderich hat te auch wohl keine Beziehung zu Hucbald; Radbod aber ha t t e 
ihn sicher persönlich gekannt , falls nicht anders, so doch durch die Vermitt­
lung des Bischofs Stephan von Lüttich. Dieser ha t te schon während der ge­
meinsamen Schulzeit an der Hof schule Karls IL, des Kahlen, feste Freund­
schaft mit Radbod geschlossen, die sich auch nicht löste, als beide zu Bischöfen 
aufstiegen. Mit Hucbald aber arbeitete Stephan eng zusammen. Ein Zeichen 
dafür ist die gemeinsam verfaßte Vita Lamberti, aber auch die Widmung der 
Vita Rictrudis48. Man darf annehmen, daß der Bischof von Lüttich Radbod auf 
den bedeutenden Gelehrten aufmerksam machte, als es galt, in einer Vita den 
Heiligen von Deventer zu verherrlichen. Schließlich war Hucbald schon dar in 
geübt, aus geringem Quellenmaterial ein vol lkommenes W e r k zusammenzu­
stellen, hat ten sich doch für die Vita Rictrudis so gut wie gar ke ine Vorarbei­
ten finden lassen. 

Alles spricht dafür, daß nicht der in der Praefatio angeredete Balderich, son­
dern vielmehr Radbod Hucbalds Auftraggeber war. Die beiden Lebuinviten 
treten damit in noch nähere Beziehung zu einander. Radbods eigenen kleinen 
Werke wirken wie ein Bindeglied, wie eine Ergänzung zur ers ten Vita. Lag 
bei ihrem Entstehen die VL schon vor? Die Antwor t fällt nicht leicht, da Ho-
milie wie Ekloge nur sehr allgemein gehal ten sind und keine Lebensdaten 
bieten. Gewisse Anhal tspunkte gibt nur der Schluß der Homilie. Dort heißt 
es: Nos de sancto Lebuino nihil mentitos esse testem habemus Ecclesiam, quae 
hu jus beneficiis cumulata quam grandis apud Divinitatem meriti fuerit crebris 
remediorum proventibus profitetur. Eine Missionstätigkeit durch das Vorhan­
densein von Kirchengründungen zu beweisen, war ein häufig geübter Brauch 4 9 . 
Hier aber sollte die Existenz eines Heiligen durch das heilkräftige Wirken in 
einer Kirche belegt werden. 

Es muß Zweifel an dem Heiligen Lebuin gegeben haben, die bis zu dem 
Vorwurf (gegen Radbod) mentitus es gingen. In diesem Stadium der Unter­
suchung mag die Frage voreilig erscheinen, wer denn die Zweifler gewesen 
seien. Die Antwort soll dennoch angedeutet werden: die Verehrer eines an­
deren Heiligen. Gegen ihn wollte wohl Radbod die Lebuintradition wieder 
erwecken, sei es, weil sie ihm persönlich richtiger erschien, sei es, weil sie 
seiner Kirchenpolitik besser entsprach. Wir kennen einen Heiligen, der immer 
neben — und wohl auch gegen — Lebuin gestanden hat: Marchelm, sein „Be­
gleiter" bei der Reise ins Ysselgebiet. Die für ihn überlieferten Lebensdaten 
stimmen mit denen Lebuins überein, sein Todesort soll derselbe sein, und 

48 Vgl. W a t t e n b a c h / H o l t z m a n n , „Geschiehtsquellen" Bd. 1, S. 99 und S. 127f. 
4 9 Vgl. z. B. VLg (Diekamp S. 23) cap. 19, wo als Zeugen für die Bekehrung der 

Friesen durch Liudger genannt werden aecclesiae, quas per loca singula construxit, 
Deo iamulantium congregationes, quas aliquibus adunavit in locis. 
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schließlich sollen auch seine Gebeine in Deventer ruhen. In der Heiligen­
geschichte aber ist sein Ruhm nicht geringer als der Lebuins 5 0 . 

Mit der Wider legung eines Vorwurfs mag aber Radbod auch die eigenen 
Zweifel haben beseitigen wollen, dürfte er doch vor seinem Aufenthalt in 
Deventer kaum etwas von Lebuin gewußt haben, ist doch wahrscheinlich erst 
bei der Erneuerung der Hauptkirche dieses Ortes die Verehrung des Heiligen 
in größerem Maße wiederaufgenommen worden. Es ist nicht verwunderlich, 
daß die Homilie bis auf jene Stelle über die Kirche im Unverbindlichen stek-
kenbleibt . Vorgetragen am Festtag des Heiligen oder als Kernstück einer Pre­
digt verwandt , sollte sie ganz sicher nicht eine Vita ersetzen. Wo eine Lebens­
beschreibung vorlag, wird diese vielmehr beim gleichen Anlaß, also am Hei­
ligenfest ver lesen worden sein; die Homilie diente dann als Auslegung oder 
Ergänzung 5 1 . In jedem Falle darf man aber annehmen, daß sie sich auf all das 
stützte, was von dem gefeierten Heiligen bekannt war, daß der Prediger Vita 
und Homilie miteinander verband. Und das bedeutet , daß Radbod so gut wie 
gar nichts von Lebuin wußte, daß er die VL nicht kannte . . . . si guis capito 
suo, id est Christo, iniuriam iacere percontaret, ille pro eo totum corpus indu-
bitanter obiceret, so lautet ein Satz in der Homilie. Reizt eine solche Behaup­
tung nicht geradezu, sie durch ein Beispiel zu belegen? Eben das fromme 
exemplum, das der Heilige gab, sollte doch die Menschen zu christlichem Tun 
anspornen. W e n n das Beispiel ausbleibt, kann man sicher sein, daß es nicht 
vo rhanden war. W e r die Marklo-Stelle der Vita antiqua kannte, war jedoch 
nicht auf eine bloße Hypothese angewiesen. Er konnte den irrealen Bedin­
gungssatz durch einen ganz konkre ten Aussagesatz ersetzen. 

Vielleicht wußte Radbod, als er seine Predigt hielt, nicht einmal von der 
Lebuinstelle in Altfrieds Liudgervita. Schließlich enthält sie zwar keine offen­
sichtlichen Beweise für Lebuins außerordentlichen Mut und für seine beson­
dere Stellung, aber sie bot doch genügend Material , aus dem eine Predigt 
schöpfen konnte . Radbod würde im Bestreben, die Wirksamkei t des Heiligen 
nachzuweisen, sicher nicht auf die „in alten Schriften" verzeichneten Tatsachen 
als Beweismittel verzichtet haben. Dabei war er sogar in der unangenehmen 
Lage, den Heiligen nicht nur den Feinden der Lebuinverehrung, sondern vor 
al lem auch Hucbald gegenüber verteidigen zu müssen. Das jedenfalls galt seit 
dem Augenblick, als er in ihm den zukünftigen Verfasser einer Vita sah, 
denn wenn er nicht von dem Gelehrten selber die strengen Bedingungen für 

so Die Behauptung des einen Heiligen gegenüber einem anderen ist einer der 
Hauptgründe für die Entstehung von Viten, vgl. v a n d e r E s s e n , Hucbald de Saint-
Amand,S. 341 ff., bes. S. 344.-Für Marchelm v g L B u t l e r ' s Lives of the Saints, 1953, 
Bd. 3, S. 100. Wie verwirrend die Ubereinstimmung gewisser Lebensdaten der beiden 
Heiligen ist, beweist die Unklarheit, die bei dem vor 1346 schreibenden Johannis de 
B e k a (Hist. vet. episc, Ultraiect. sedis, ed. 1612, S. 8 ff.) herrscht. Wie sich spätere 
Zeiten das Wirken Marchelms vorstellten, zeigt auch der Prologus zu der gefälschten 
Vita Switbert!, die von Marchelm (= Marcellinus) stammen soll (Surius2, 5—43). Den 
späteren Heiligennamen kannte auffälligerweise schon Hucbald. 

5 1 Vgl. mehrere Beispiele bei v a n d e r E s s e n in Rev. d'hist. eccl. 19 S. 338 f. Ein 
Vergleich der drei Alkuin-Werke über Willibrord ist auch für unsere Frage interes­
sant. 
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die Übernahme eines solchen Auftrags erfuhr, so dürfte Stephan von Lüttich 
ihn gewarnt haben — eingedenk der Erfahrung mit der Vita Rictrudis —. Die 
Homilie ist also ganz sicher keine Ergänzung zur VL. Wahrscheinlich s tand 
sie allein am Beginn der neu geweckten Lebuinverehrung, zu einer Zeit, als 
weder die VL noch die Lebuinstelle der VLg in Deventer bekannt w a r e n 5 2 . 

Für die Ekloge dagegen gibt es zwei Möglichkeiten. Sie enthäl t eine Na­
menserklärung, die in den beiden eben genannten Viten noch fehlt, jedoch 
sonst zum festen Bestandteil der Lebensbeschreibungen gehört — und dem­
entsprechend auch von Hucbald an den Anfang seines W e r k e s gestell t wird. 
Dem Verfasser der VL wäre es leicht gewesen, von sich aus e inen solchen 
etymologischen Exkurs anzubringen. Nur seine enge Anlehnung an Vorlagen 
sprach dagegen. Das aber scheint zu bedeuten, daß er Radbods Ekloge noch 
nicht hat te . Oder aber er ließ das Thema bewußt unbearbei tet , weil es in 
einem anderen Werk (eben jener Ekloge) schon vorlag und er die Kenntnis 
dieses Werkes nicht zeigen wollte. 

So rücken denn alle Überlieferungen zum Leben Lebuins ganz dicht anein­
ander heran — außer der VLg, die offensichtlich den Kern der ganzen Lebuin-
erzählung erstmalig und sehr viel früher bringt. Warum, so müssen wir fra­
gen, beziehen sich die e twa zur gleichen Zeit, e twa an gleicher Stelle entstan­
denen Werke nicht aufeinander? W a r u m werden überhaupt zwei Viten un­
mittelbar nacheinander verfaßt? Die Antwor t auf die zweite Frage scheint 
leicht: weil die erste Vita den Ansprüchen nicht entsprach. Welche Fehler sie 
hat te , wurde oben angedeutet . Aber man zögert mit dieser Erklärung, sobald 
man an die erstaunliche Geschicklichkeit bei der tendenziösen Veränderung 
der Tatsachen denkt. Und die Antwort auf die erste Frage ist noch schwie­
riger zu finden. 

Erinnern wir uns der Arbeitsweise und der Forderungen Hucbalds. Er ver­
langte eindeutige Belege für das, was er darzustellen hatte, Beweisstücke, die 
er wegen ihres Alters als glaubwürdig anerkennen konnte . Eine gerade eben 
entstandene Vita gehörte sicher nicht dazu. Und dennoch schrieb er — nach 
langem Zögern allerdings und schließlich gezwungen per vestrae sanctitatis 
(Balderichs von Utrecht) ore ad os mihi praecipientls Imperium, cui reniti fas 
non erat. Die Wendung zeigt, daß hier mehr vorausging als eine fiktive Wei­
gerung Hucbalds. 

An dieser Stelle sei der Blick auf eine Quelle gerichtet, die in keiner unmit­
telbaren Beziehung zu unserer Vita steht, aber dennoch einen Hinweis auf 
die Beantwortung vieler Fragen zu geben vermag. Im Prolog der Vita Silvini 
(8./9. Jh.) liest man: Quidam episcopus post obitum B. Silvini actus eius et 
vitam describere conatus est... sed nescio utrum neglegentia habitatorum 
eiusdem loci aut invidia diaboli obumbrante usque ad tempus devotissimae 
Leutwith abbatissae haec descriptio non comparuit. Denique prefata abba-
tissa eam investigans reperit in corruptis membranulis iamque vetustate nimia 

52 Dieser Darstellung widerspricht nicht, daß oben Levisons Versuch, mit Hilfe der 
beiden kleinen Werke die VL zu datieren, zurückgewiesen wurde. Allein reicht sie 
dafür sicher nicht aus, wie weiter unten deutlicher zu erkennen ist. 
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ex parte deletis. Quam saepe rehgens animadvertit partim rustice, partim 
vitiose compositam fore iuxta normam Htteralis artis. Inde ducta devotione 
pia S. Silvini facit eam denuo emendatius resribi, non sensum mutando, sed 
enucleatius componendo quae inordinata videbanturhZ. Das alte Dokument 
erweist die Glaubwürdigkeit des jüngeren. Eine Erneuerung wurde aber 
notwendig, weil die alte Quelle einige Fehler hat te . Sie war partim rustice, 
partim vitiose composita, jedenfalls iuxta normam Htteralis artis. 

Es ist als sei mit der alten Vorlage unsere VL beschrieben, und als h ab e 
Hucbald einen Auftrag ausgeführt, den auch der Verfasser der uns vorl iegen­
den Vita Silvini hatte, nämlich eam denuo emendatius rescribere, non sensum 
mutando, sed enucleatius componendo quae inordinata videbantur. So ähn­
lich klingt es, wenn Judio in seinem Begleitgedicht zur HVL schreibt: Omne 
etenim spatium sie regula dirigit artis 1 ne quem iallat iter, aut via deeipiat, 
und wenn er vor allem Hucbalds stilistische Leistung rühmt 5 4 . Auch Hucbald 
selbst berichtigt sich — wohl in Hinblick auf seine Vorlage —, indem er seine 
Aufgabe sieht in haec narranda aut Propaganda. 

Manch eine Ungereimtheit läßt sich erklären, wenn wir dem bei solchem 
Vergleich keimenden Verdacht nachgehen. Eine alte Quelle konnte nicht auf 
Radbods Werke Bezug nehmen, sie m u ß t e eben schlecht komponiert und 
stilistisch ungelenk sein, auch hat te sie sich mehr an Tatsachen als an theo­
logische Reflexionen zu halten. Das Fehlen des Namens Deventer, die Unklar­
heit der zeitlichen Reihenfolge des Geschehens sind Züge, die man bei einer 
alten Quelle erwar ten muß. 

Hucbald zweifelte und zögerte trotzdem. Ahnte er, daß die ihm vorgelegte 
Quelle erst vor kurzem entstanden war? Man wird die Frage nicht beant­
worten können. Aber eins ist gewiß: er lernte nur die VL und die beiden 
kleinen W e r k e Radbods kennen. Weder die VLg noch die VsLg, noch die VGr 
wurden ihm vorgelegt. Sonst hät te er sicher nicht darauf verzichtet, die Ver­
änderungen von VL gegenüber VLg zu kommentieren oder zu berücksichtigen: 

53 Nach: v a n d e r E s s e n a. a. O. S. 348 Anm, 2. Daß diese alte Quelle nie vor­
handen war, nimmt van der Essen wohl mit Recht ?n. 

»4 Die Stelle lautet vollständig: Hunc (die Vita Lebuini Hucbalds) bene si recitas, 
otfendis seria plura i Quae rhetor serit hic grammaticusque simul. / Et si judicio 
calles discernere docte, I Sermo evangelicus currit et historicus. f Omne etenim spa­
tium sie regula dirigit artis, I ne quem fallat iter, aut via deeipiat. i Et similis Ci-
ceronis inest construetio docta I Augustinus et hic ut docet invenies. I Dummodo 
cordatus, non invidus, atque detractor I Hunc recitans volvat, atque legens replicet. / 
Quocirca quisquis legis haec non corde sinistro i cum Judione simul ex animo rogita. 
Es folgt die Fürbitte für Hucbald. 
Hucbald schickte sein Werk an einige Kritiker, deren Urteile ebenfalls mit der Vita 
zusammen veröffentlicht wurden, so die „Gutachten" Peters v o n C a m b r a i (Migne 
PL 132 Sp.875f.) und Odilos v o n S a i n t - M e d a r d (Migne PL 132 Sp. 627 ff.). Viel­
leicht hatten sie auch die alte Vita vorliegen, wofür die Tatsache spricht, daß sie, wie 
Judio, vor allem auf die schriftstellerische und theologische Leistung Hucbalds ein­
gehen. Es wäre nicht undenkbar, daß wir die Uberlieferung der Vita antiqua ihnen 
verdanken, und damit Hucbalds Bestreben, mehr für die Darstellung als für den Inhalt 
verantwortlich gemacht zu werden. 
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die Rückkehr Lebuins zu Gregor, den Wiederaufbau der Kirche (an der rich­
tigen Stelle im Text), den Namen der ersten Kirchengründung 5 5 . 

Aber für all das erschien ihm wohl auch VL glaubwürdig, wußte er doch 
nichts, was den Angaben widersprach. Anders war das bei den zum Leben des 
Bonifatius überlieferten Tatsachen: hier erwachten Hucbalds Zweifel. Er 
scheint eine andere Version gekannt zu haben als die, welche ihm VL anbot . 
So hielt er mit seiner Kritik nicht zurück: gratia meritoque bonorum factorum, 
ut quidam volunt, dictus est Bonifacius heißt es, und als er die Zahl der Be­
gleiter des Heiligen wiedergab, fügte er ein ut ferunt ein, um sich abzusetzen. 
Das ist auffällig genug, da er sonst seinen Quellen ohne Zögern fo lg te 5 6 . 

An einer Utrechter Uberlieferung zum Leben des Bonifatius zu zweifeln, 
hat te Hucbald keinen Anlaß. Auch er dürfte gewußt haben, daß der Heil ige 
in seinen letzten Lebensjahren dieses Bistum verwal te t hat te , daß er von hier 
aus seinen Friesenzug vorbereitete, daß sein Leichnam in dieser Stadt auf­
gebahrt war, und daß seine Begleiter — um die es ja z. T. ging — hier gar 
begraben l agen 5 7 . Wahrscheinlich wendete sich seine Skepsis auch gar nicht 
so sehr gegen das, was man in Utrecht wußte, als vielmehr gegen die Quelle, 
in der ihm dieses Wissen entgegentrat . 

Der Verfasser der VL hat es auf nichts ankommen lassen. Wir hat ten mit 
einiger Verwunderung gesehen, wie eng er sich jeweils an seine Vorlagen 
anlehnte — trotz aller kleinen Veränderungen. Er hät te zu jeder Zeit Viten 
und andere Werke vorlegen können, in denen das, was VL berichtete, schon 
enthalten war — und hät te nach der Vorstellung der Zeit damit den Beweis 
für die Echtheit der von ihm vorgelegten „alten" Quelle geführt. Nur für zwei 
Bereiche ist das fraglich: weder für die Bonifatiustradition noch für die Thing­
fahrt haben wir Unterlagen, die älter sind als HVL. Hucbalds Zweifel galten 
dem einen wie dem anderen. Wie er durch die obengenannten Wendungen 
seinen Vorbehalt im ersten Falle zeigte, so wird bei dem anderen durch die 
bewußte Veränderung zur Unklarheit und die eindeutige Verwendung einer 
weiteren Quelle, nämlich Nithards Historien, das Mißtrauen ausgedrückt 5 8 . 

«5 Mehrfach ist das Fehlen dieser Tatsachen und vor allem die unorganische Stel­
lung des Wiederaufbaus der Kirche am Schluß der Darstellung Hucbald zum Vor­
wurf gemacht worden, obwohl all das doch auf VL zurückgeht, die man allerdings 
damals noch nicht kannte. 

«« Vgl. dafür L e v i s o n s Einleitung zur V3Bon in MGH SS rer. Germ. 49 S. LVI 
Anm. 6. Levison irrt sich, wenn er bewiesen zu haben glaubt, daß Hucbald keine 
schriftliche Quelle für die von ihm mitgeteilten Tatsachen über Bonifatius vorliegen 
hatte. Seine Begründung ist um so aufschlußreicher: . . . guod quae Hucbaldus dubi-
tans de nomine Boniiatii (ut quidam volunt) et de numero sociorum (ut ferunt) pro-
tulit, quasi fama ea accepisset, auctor Vitae Boniiatii sine ulla dubitatione enarravit; 
nam de rebus quas litteris mandatas acceperat Hucbaldus aliter locutus est (sicut... 
legimus etc.). Hucbald kannte die V3Bon nicht, aber die VL, und so sagt Levison auch 
ungewollt, daß diese Quelle für Hucbald nicht vertrauenswürdig war. 

57 So berichtet u. a. V2Bon in cap. 17 (S. 74) und in Marg. (S. 78). Vgl. auch A. 
H a u c k , „Kircfaengeschidite Deutschlands1' Bd. I, 7. Aufl. 1952, S. 547 ff. und Franz 
F l a s k a m p , „Die Anfänge friesischen und sächsischen Christentums" in „Gesch. Darst. 
und Quellen", 9, Hildesheim 1929. 

5 8 Er benutzt an dieser Stelle nicht nur Nithards, Historiarum Libri IV (IV, 2), son­
dern verändert auch den Wortlaut so, daß ein recht unklarer Text entsteht, der die 
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Vielleicht ist es gewagt, sicher aber nicht abwegig, anzunehmen, daß Huc­
balds Zweifel den Verfasser der VL veranlaßten, in einer Bonifatiusvita, deren 
Entstehungszeit ebenso unklar gelassen wurde, wie die der VL, und deren 
Charakter ebenso antiquiert wurde (nämlich V3Bon), die Richtigkeit des in 
der „alten" Lebuinvita über Bonifatius Gesagten „nachzuweisen". (Ob Ähn­
liches auch für die Thingerzählung und vor allem für ihre Einführung versucht 
wurde, wage ich nicht einmal zu vermuten,) 

Es scheint so, als habe der Befehl Balderichs alles Mißtrauen des Mönches 
von St. Amand weggewischt, wenn auch sicher nicht beseitigt. Jedenfalls gibt 
es — wie oben gesagt — keinen Anhaltspunkt dafür, daß er sich die Quellen, 
aus denen VL schöpfte, vorlegen ließ. Damit aber war der Weg zur Darstel­
lung der Lebuingeschichte im Sinne des Verfassers der VL frei. 

Ich habe schon vorgegriffen, indem ich denjenigen, der VL an Hucbald ver­
mittelte, mit ihrem Verfasser gleichsetzte. Aber sollte man sich vorstellen, daß 
ein unbefangener Zwischenträger darauf verzichtete, Belege für das Tun und 
das Leben des Heiligen von Deventer mitzuliefern, die er außerhalb einer 
„Vita" fand — bei auch nur oberflächlichem Suchen finden mußte? Nur der­
jenige, der die Tendenz dieser Vita nicht zeigen wollte, der Hucbalds Dar­
stellung in eben diesem Sinne beeinflussen wollte, mußte alle weiteren Quel­
len zurückhalten, um sie nur im Notfall einzusetzen. 

Wir wissen, wer die Verbindung von Radbod zu Hucbald und später von 
Balderich zu Hucbald aufrechterhielt, wer immer wieder auf den Gelehrten 
einwirkte. Hucbald sagt es selber: Nitger, ein Mann, cuius aviditatem animi 
admodum miror ac magis ei congratulor, quod ullo modo exsaturari nequit in 
omnibus laudabilibus gestis, quae de beato viro (Lebuin) vel audiendo vel 
legendo hauserit. Das zu erzählen oder einer wei teren Öffentlichkeit bekannt­
zumachen, sah Hucbald als seine Aufgabe. W e n n man weiß, daß dem Mönch 
eine äl tere Vita vorlag, kann das doch nur heißen, daß sie ihm von Nitger 
überbracht wurde . Wer aber weiß, daß diese „alte Quelle" erst kurz zuvor 
entstand, vermag noch mehr aus diesen Zeilen herauszulesen. 

Das Lob, das dem „Überbringer" gespendet wurde, war groß genug, um 
auch dem Verfasser eines eigenen Werkes zu gelten. Doch auch die Neben­
töne in den Lobesworten haben den gleichen Klang, In Judios Gedicht vor 
allem wird immer wieder Hucbalds Leistung auf dem Gebiet hervorgehoben, 
auf dem die Fehler der äl teren Vita liegen (vgl. Anm. 54). Wenn dann Nitger 
persönlich angeredet wird und die Vokabeln „Neid" und „Mißgunst" sich 
wiederholen, darf man all das nicht mehr für Topoi oder gedankenlose Aus­
sagen halten. Was war natürlicher, als daß der Verfasser der ersten Vita — 
auch wenn er als solcher nicht erkannt werden wollte — sein eigenes Werk 
mit dem anderen, neu ents tandenen verglich und neidisch wurde? 

E i n e n d g ü l t i g e r B e w e i s w i r d s i c h n i c h t e r b r i n g e n l a s s e n . 
M i r a b e r s c h e i n t e s s i c h e r g e n u g , d a ß N i t g e r a u c h d e r V e r ­

deutliche Auskunft der VL stark abschwächt. Daß es sich dabei nicht um ein sprach­
liches Unvermögen des Verfassers handelte, dürfte durch seine übrige Darstellung 
erwiesen sein. 
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f a s s e r d e r ä l t e r e n L e b u i n v i t a i s t . H u c b a l d h a t u m s e i n e T ä ­
t i g k e i t g e w u ß t o d e r d i e H i n t e r g r ü n d e d e r E n t s t e h u n g s e i n e r 
V o r l a g e d o c h m i n d e s t e n s g e a h n t . 

Der Vorgang w ü r d e sich also folgendermaßen darstel len: W e g e n der Zer­
störung Utrechts durch die Normannen ver legt Radbod seinen Bischofssitz 
nach Deventer . Hier beschäftigt er sich erstmalig mit dem Patron der Kirche, 
Lebuin. Nur wenig ist über ihn bekannt und dieses Wenige wird noch dadurch 
getrübt, daß es sich mit den Daten des heil igen Marchelm vermischt, der auch 
in Utrecht verehr t wird (als ehemaliger Vors teher der Salvatorkirche). So 
sieht es Radbod als seine Aufgabe an, alles zusammentragen zu lassen, was 
über Lebuin zu erfahren ist. Seine ersten Predigten, die er am Festtage des 
Heiligen hält, können sich noch nicht auf viele Tatsachen stützen, wie man an 
der Homilie sieht, die wohl in diesen Anfangsjahren entstand. Vielleicht ge­
hört auch die Ekloge mit ihren Reflexionen über den Namen Liafwin in diese 
Zeit. 

Der Bischof ha t e inen Geistlichen aus seiner engsten Umgebung, Nitger, 
mit wei teren Nachforschungen beauftragt und bemüht sich gleichzeitig, e inen 
Gelehrten zu finden, der eine Vita des Heil igen zu schreiben vermag. Stephan 
von Lüttich macht ihn auf Hucbald von St. Amand aufmerksam, der die Vita 
Rictrudis bei einer ähnlich verzweifelten Quel lenlage verfaßte. Hucbald aber 
stellt hier wie dor t Bedingungen: er ver langt sichere, d. h. alte Unterlagen. 
Solche sind von Ni tger inzwischen in den Liudgerviten gefunden worden — 
aber was hier steht, ist k a u m mehr als das, was man ohnehin wußte. Auch 
mit Hilfe der Gregorvi ta , der Bonifatius vi ten und anderer W e r k e (Beda) kann 
es nicht erwei ter t werden, wei l nirgends ein Hinweis auf den „Missionar" 
Deventers gegeben wird. 

Die Weigerung Hucbalds , ohne sichere Unter lagen zu schreiben, veranlaßt 
schließlich Nitger, selber aus all den genannten Quellen, zu denen noch eine 
weitere, uns nicht überlieferte, tritt, eine Vita Lebuini zusammenzustellen, ohne 
künstlerischen Wer t , ohne theologische Reflexionen, in s tarker Anlehnung 
an die Vorlagen, aber doch so verändert , daß ein neues Bild Lebuins entsteht. 
Inzwischen ist Radbod gestorben. Die Verhandlungen mit Hucbald werden 
dadurch hinausgezögert , Der Gelehrte ist immer noch nicht bereit, die ge­
wünschte Vita zu schreiben. Erst als der neue Bischof, Balderich, ihm persön­
lich den Befehl gibt, den Auftrag auszuführen, gehorcht er, nicht ohne die 
Entstehungsgeschichte wenigs tens andeutungsweise mitzuteilen. Er sieht seine 
Aufgabe, wie er betont , nur in der stilistischen und philosophisch-theologi­
schen Überarbei tung, nicht so sehr in der Geschichtsschreibung. Ob er die Vor­
lage wenigstens Ni tger gegenüber als „alte Quelle" gelten läßt, oder ob er 
sie, vielleicht stil lschweigend, als eben erst entstandene Zusammenstellung 
hinnimmt, ve rmag n iemand zu sagen. Jedenfalls fordert er neben ihr keine 
wei teren Unter lagen. Nur an zwei Stellen vermag er nicht gegen sein „bes­
seres" Wissen zu handeln, bei den Angaben zu Bonifatius und bei dem Bericht 
über die sächsische Verfassung. Durch eingefügte kurze Bemerkungen bzw. 
durch Heranziehen einer we i te ren Quelle bezeugt er sein Mißtrauen. 
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Nitger hat sein Ziel erreicht. Die neue Vita Lebuini wurde zur Grundlage 
der Lebuinverehrung. Wahrscheinlich war es dieser Geistliche, der den Bischof 
Balderich später bestimmte, sich auch nach der Rückkehr nach Utrecht weiter­
hin um Deventer und „seinen" Heiligen zu bemühen. So wurde die Kirche neu 
erbaut und Lebuins Gebeine gehoben. 

Für uns aber bedeutet eine solche Herkunft der VL, daß die Nachrichten, die 
wir durch sie erhalten, nicht besser sind als die der HVL, daß wir mehr als 
bisher gegenüber allem hier Gesagten äußerste Vorsicht wahren müssen. W o 
Hucbald schon zweifelte, ist mehr als Vorsicht, ist Mißtrauen am Platze. So 
kehren sich also die Verhältnisse um: Die Untersuchung der äl teren Lebuin-
vita macht uns im Wissen um das Leben Lebuins — und um die sächsische 
Verfassungsgeschichte — unsicherer als wir zu jener Zeit sein mußten, als nur 
Hucbalds Vita die wertvollen Nachrichten überlieferte. 
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Die Hildesheimer Bischofsresidenz 

Von 

M a n f r e d H a m a n n 

Mit 8 Plänen 

I. Einleitung. — II. Anfänge und Bauzeit. — III. Der Bischofshof vom 11. bis 13. Jahr­
hundert. — IV. Benutzung im Spätmittelalter. — V. Baugeschichte. — VI. Verwal­
tungsreform und Umbau Ende des 16. Jahrhunderts. — VII. Residenz des 17. Jahr­
hunderts. — VIII. Bauten im 17./18. Jahrhundert. — IX. Letzter Glanz. — X. Kol­

legiengebäude des 19. Jahrhunderts. 

I. 

Wer heute das Hildesheimer Landgericht, Domhof Nr. 18—21 \ betritt, wird 
sich kaum klarmachen, daß er sich nicht nur im ältesten Profanbau der Stadt, 
sondern in der ältesten erhal tenen Residenz Niedersachsens überhaupt be­
findet. Zuviel haben die Fürstbischöfe, denen das Grundstück bis zur Säkula­
risation des geistlichen Staates 1802 gehörte, und die folgenden Landesherrn 
daran herumgebaut , um ihn den Ansprüchen seiner Bewohner anzupassen. Zu 
beengt war freilich auch der Platz im Schatten des Domes, zu stark der Wider­
stand des Domkapitels, als daß sich der mittelalterliche Bischofshof zu einem 
ausladenden Schloß hät te erweitern lassen. 

So sahen die Generat ionen ein Bauwerk, das — neben der Fülle kirchlicher 
und bürgerlicher Baukunst Hildesheims — weder den ästhetischen noch den 
romantischen Zeitgeschmack sonderlich ansprach und dessen Geschichte daher 
bislang kaum erforscht i s t 2 . Das ist um so bedauerlicher, als nicht nur die 
ältesten Ansichten, sondern offenbar auch sämtliche Baupläne und Modelle 
des 18. und frühen 19. Jahrhunder ts , die in den Akten des Staatsarchivs Han­
nover mehrfach erwähnt werden, ver lorengegangen sind. Erhalten haben sich 
jedoch umfangreiche Bauakten und vor allem mehrere, merkwürdigerweise 

1 Eine Ansicht des Gebäudes enthält: S t a t i s t . J a h r b u c h 1960/1961 für die 
Hauptstadt des Regierungsbezirks Hildesheim. Bd. 1 (1961), S. 56; eine baugeschicht­
liche Beschreibung M i t h o f f : Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen. 
Bd.3 (1875), S. 122L; A. Z e l l e r : Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. II, 4: 
Stadt Hildesheim. Bürgerliche Bauten (1912), S. 136 ff. 

2 Abgesehen von den Bearbeitern der Kunstdenkmäler hat sich nur der letzte 
fürstbischöfliche Archivar Ignaz Z e p p e n f e l d t mit dem Bischofshof befaßt; und 
zwar in: Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte. Bd. 1 (1829), S. 130 ff.; Bd. 2 (1829), 
S. 144 ff.; Neues vaterländisches Archiv 1831, I, S. 245 ff. 
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unbekann t gebliebene Pläne des Bischofshofes aus der Mitte des 17. Jahrhun­
d e r t s 3 , auf die mich der Kollege Dr. Matthes aufmerksam machte und die auf 
e inen anspruchsvollen hochmittelalterlichen Saalbau hinweisen. Ein Bau, der 
vom 11. Jahrhunder t bis zur Gegenwart mit charakteristischen Wandlungen 
Mit te lpunkt der Landesherrschaft und Landesverwaltung geblieben ist. 

II. 

Anfang u n d Ausgangspunkt der Hildesheimer Geschichte ist der Hügel über 
der Innerstefurt, auf dem bald nach 815 der erste Bischof Gunthar eine Ma­
r ienkapel le — an der Stelle der heutigen Domkrypta — und in deren Süden 
eine Domkirche als Mit telpunkt des neugegründeten Bistums e rbau te 4 . An 
den Dom schlössen sich ein Klosterbau, bezeugt als claustrum bzw. monaste-
rium in Verbindung mit dem ersten steinernen Dombau Bischof Altfrieds 
(872 geweih t ) 5 , zur Unterkunft der Domherrn, ein bischöflicher Hof 6 mit An-
siedlungen der famllia, Gesinde, Handwerker , Ministerialen, einschließlich von 
Wirtschaftsgebäuden sowie vielleicht auch Niederlassungen von Kaufleuten 
a n 7 . W ä h r e n d die Baugeschichte des Domes geklärt sein dürfte, sind über das 
W e r d e n dieser Domburg bisher keine ins einzelne gehenden Untersuchungen 
angestell t w o r d e n 8 . Angesichts der spärlichen Überlieferung bedarf es freilich 
der Unterstützung durch die Spatenforschung, um mit einiger Sicherheit fest­
stel len zu können, welchen Umfang die sicher von Anfang an eingehegte ka-
rolingische Kirchen- und Klerikersiedlung besaß und wann diese zu der noch 
heute deutlich erkennbaren Domburg zwischen der aqua lutea bzw. dem 
Pfaffenstieg, der Treibe und der Innerste bzw. dem Mühlengraben erweitert 
wurde . Lediglich mit archäologischen Methoden ließe sich noch feststellen, 
wo der Bischofshof in karolingischer und ottonischer Zeit lag. 

3 Aus einer Akte der Hildesheimer Hofkammer: Staatsarchiv Hannover, Hann. 76 a, 
IL, G, Nr. 4; jetzt in der Kartenabteilung unter der Signatur 23 g Hildesheim 26 bis 
31 pm, vgl. Beilage Plan 2—5. Im folgenden beziehen sich sämtliche ohne Lagerort 
zitierte Archivalien auf das Staatsarchiv Hannover. 

4 J . B o h l a n d : Der Altfried-Dom zu Hildesheim. In: Alt-Hildesheim 25 (1954), 
S, 14 ff. sowie ders., Unsere Diözese 23 (1954), S. 102 ff. Zur allgemeinen Orientierung 
sei verwiesen auf J. G e b a u e r : Geschichte der Stadt Hildesheim. Bd. 1 (1922), 
S. 12 ff.; ders.: Die Stadt Hildesheim. (1950), S. 13-, N i e d e r s ä c h s . S t ä d t e a t l a s . 
II, 1: Hildesheim (1933); Z e l l e r [1], KirchL Bauten, S. 1 ff.; zuletzt K. A l g e r m i s s e n : 
Bauherr und Baumeister des 1061 konsekrierten Hildesheimer Domes. Unsere Diözese 
30 (1961), Heft 2, S. 25 ff. 

5 A. B e r t r a m : Hildesheims Domgruft und die Fundatio ecclesie Hildensemensis. 
(1897), S. 12. 

6 Eine bischöfliche curtis neben dem Dom bezeugt die vom Ende des 11. Jhs. stam­
mende Bischofschronik (MG SS VII, S. 852 f.), die von Bischof Godehard berichtet, er 
habe in curte sua Hildeneshem ein Münster an Stelle der verfallenen Taufkirche 
Bischof Othwins errichtet. Die — älteren — Biographen Godehards nennen bei der 
Schilderung dieses Baues zwar keine curtis (MG SS XI, S. 194 u. 206), indessen 
konnte der am Ende des 11. Jhs. schreibende Chronist diesen Hof nicht mit dem alten 
Dorf Hildesheim verwechseln. Auch Thangmar nennt beiläufig eine curtis (MG SS IV, 
S. 760). Es ist daher anzunehmen, daß die Bischöfe im 9. oder 10. Jh. ihren Haupthof, 
vgl. Anm. 34, vom alten Dorf zum Domhügel verlegten. 

7 A. v. d. G r o e b e n : Zur Entstehung der Stadtverfassung in Hildesheim. Zs. d. 
Hist. Ver. f. Nieders. 83 (1918), S. 88. 

8 Vgl. A. v. d. G r o e b e n [7], S. 87 ff.; H. Voß : Die Entstehung und Entwicklung des 
Grundrisses der Stadt Hildesheim. Diss. [1928], S. 19 ff. 
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In der äl testen Überlieferung ist freilich von einem bischöflichen Palast 
keine Rede 9 . Trotzdem wird man mit entsprechenden Bauwerken rechnen 
können, in denen hohe Gäste wie der König samt Gefolge untergebracht wer­
den k o n n t e n 9 a . Vielleicht gehörte auch die unter Bischof Godehard (1022—1038) 
erwähnte capella episcopi zum Bischofshof 1 0. Angesichts der Tatsache, daß 
die ältesten Bischofspalatia überall in der Nähe des Domwestwerkes nach­
weisbar sind und daß sich ein Verbindungsgang zwischen beiden, wie er in 
Hildesheim bis 1841 existierte, auch anderwärts f indet 1 1 , liegt die Annahme 
nahe, daß sich der Bischofshof von Anfang an auf dem späteren Gelände be­
fand. Zweifellos lag er innerhalb der von Bischof Bernward (993—1022) um­
mauerten civitas bzw. uibs, möglicherweise jedoch getrennt von der engeren 
Immunität, dem sanctus locus12, in einer Ar t Vorburg, die außer den Werk­
s t ä t t e n 1 3 und Wohnungen vielleicht auch einen alten Versammlungsplatz um­
faß te 1 4 . Wenig wahrscheinlich scheint mir, daß der Bischof ursprünglich in 

9 Die älteste Erwähnung des Bischofshofes in einer Handschrift des 16. Jhs. ( L e i b -
n i z : Scriptores iemm Brunsvicensium. Bd. 2 [1710], S. 786), nach der Bischof Wigbert 
(880—903) in aulae episcopalis sacello beerdigt worden sei, besitzt mangels sonstiger 
Bestätigung kein sonderliches Gewicht. 

9 a H.W. K l e w i t z : Die Festkrönungen der deutschen Könige. Zs. f. RG. 59, Kan. 
Abt. 28 (1939), S. 86 Anm. 2; über die baulichen Konsequenzen A. F u c h s : Entstehung 
und Zweckbestimmung der Westwerke. Westfäl. Zs. 100 (1950), S. 253 ff. 

*<> MG SS XI, S. 210. — Sie könnte übrigens auch im Westwerk des Domes ge­
legen haben. Einen Beleg für Mithoffs [1] Behauptung (S. 93), daß die capella im 
palatio des Bischofs gelegen habe, vermag ich nicht zu finden. 

1 1 So in Münster (J. P r i n z : Mimigernaford-Münster. [1960], S. 138), Minden 
( W e s t f ä l . S t ä d t e b u c h . [1954], S. 247), Osnabrück (H. R o t h e r t : Geschichte der 
Stadt Osnabrück im Mittelalter. Mtt. d. Ver. f. Gesch. u. Landesk. v. Osnabrück 57 
[1937]), S. 23 f.) und Magdeburg (H. G r i n g m u t h - D a l l m e r : Häuserbuch der Stadt 
Magdeburg. Teil II [1956], S. 32). Beim Bremer Bischofspalast, der freilich nur bis zur 
Mitte des 12. Jhs. zurückgeht und sdiräg zum Dom lag, ist kein Gang nachweisbar 
(E. E h r h a r d t : Das Palatium der bremischen Erzbischöfe in der Stadt Bremen. Jahr­
buch d. bremischen Sammlungen III, 2. Halbband [1910], S.73ff.). 

1 2 Thangmar erwähnt mehrfach den sanctum locum vel piincipalem aecclesiam 
(MG SS IV, S. 761 f.), den Bischof Bernward ummauerte; nur einmal spricht er von 
der exstructione muromm civitatis (S. 771), womit freilich auch nur die Domburg ge­
meint ist. — Urkundlich bezeugt diese Burgmauer UB I, 38, 52, 65. 

13 Thangmar MG SS IV, S, 760; die Stelle zeigt m. E., daß die Werkstätten extra 
monasterium lagen. 

1 4 Hier kann auf diese, in der Literatur mehrfach behandelten Fragen nicht ein­
gegangen werden. Es sei lediglich darauf aufmerksam gemacht, daß eine Reihe von 
Ortsangaben spätmittelalterlicher Urkunden der herkömmlichen Auffassung von der 
topographischen Entwicklung der Domburg (vgl. zuletzt P. J. M e i e r : Nds. Jahr­
buch 8 [1931], S. 118 f. bzw. 9 [1932], S. 180 ff. und die Situationsskizze Hildesheim um 
1022 bei B e s e 1 e r / R o g g e n k a m p : Die Michaeliskirche in Hildesheim. [1954], S. 85) 
widersprechen. So wird das zwischen 1395 und 1464 erwähnte höchste bischöfliche 
Gericht „vor der Tresekammer", d. h. vor dem Bischofshof gehegt ( D o e b n e r : 
Urkundenbuch der Stadt Hildesheim — zit. Doe — II, 808, 820, 1219; Doe III, 1128, 
1075 Anm.; 1077, 1079, 1080; Doe VI, S. 242, 297; Doe VII, 525). Zweimal, 1395 (Doe II, 
808) und 1423 (Doe III, 1075 Anm.) wird genauer angegeben, daß dieses Gericht vor 
der Tresekammer „hinter der Burg" getagt habe, d. h, nach spätmittelalterlichem 
Brauch vor dem Burgtor (vgl. F i e d l e r : Zs. d. Hist. Verf. f. Nieders. 1855 [1857], 
S. 123 Anm. 1). Obwohl mit einem älteren Tor hinter dem Bischofshof gerechnet wer­
den kann (vgl. Anm. 51), möchte man eher an eine Stelle zwischen Dom und Bischofs­
hof denken, die tatsächlich als Gerichtsplatz nachweisbar ist (vgl. S. 40). Vergleichs­
weise sei darauf verwiesen, daß sich in oder neben einem der ältesten Tore der 
Osnabrücker Domburg ebenfalls ein angeblich in altsächsische Zeiten zurückgehender 
Gogerichtsstuhl befand ( R o t h e r t : Mitt. d. Ver. f. Gesch. . . . v. Osnabrück 57 [1937], 
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dem befestigten Gebäude wohnte, das Bischof Hezilo kurz vor 1079 in 
das Kreuzstift umwande l t e 1 5 . Stand der Bischofshof aber innerhalb der um­
mauer ten Immunität oder dicht neben ihr, so ist er der Brandkatastrophe vom 
23. März 1046 zum Opfer gefallen, bei der außer den geistlichen Gebäuden 
„fast die ganze Domburg und der größte Teil der Laiensiedlung n i ede r sank" l ü . 

Der historische Bischofshof verdankt jedenfalls seine Entstehung dem Wie­
deraufbau und der damit verbundenen Neugliederung der Domburg nach 
diesem großen Brande. Die Überlieferung berichtet zwar lediglich von den 
Kirchenbauten. Doch stieß man schon im vorigen Jahrhundert , beim Abbruch 
des — nach dem Zweiten Weltkr ieg rekonstruierten — Domwestwerkes und 
des Dreibogengebäudes 1840/1841 auf Baureste, die sich ohne Schwierigkeiten 
mit dem gescheiterten Dombau Bischof Azelins (1044—1054) in Verbindung 
br ingen ließen. Kellergewölbe im Südflügel der damaligen Justizkanzlei, des 
ehemaligen Bischofshofes, erwiesen sich als dazugehörige Krypta, weitere 
Mauerres te konnten als Fundamente der Apsis angesehen werden. Jenes 
Bauprojekt überstieg jedoch die finanziellen Kräfte des Bischofs, außerdem 
ergaben sich statische Schwierigkeiten. Als Azelin starb, waren erst die 
äußeren Mauern hochgezogen. Sein Nachfolger Hezilo (1054—1079) gab das 
W e r k auf und beschränkte sich darauf, den Altfriedschen Dom wieder hoch­
zuziehen, den er 1061 vollenden k o n n t e 1 7 . 

S. 15, 87 ff.; [1938], S. 51 ff.). — In ähnlicher Weise werden das später Stineken-
Pforte genannte Burgtor (Doe I, 628, 958) im 14. Jh. und der bischöfliche Küchenhof 
neben einem Lepelfoder genannten Gebäude (Doe III, 1233 Anm.) im 15. Jh. retro 
urbem bzw. achter der borch lokalisiert (Urkundenbuch d. Hochstifts Hildesheim — 
zit. UB — VI, 834; Doe III, 59, 844 u. Anm.; 1233 u. Anm.), obwohl es sich um Grund­
stücke im südlichen Teil der Domburg handelt (Lepelfoder ~ Wohnung des Dom­
pastors, Kleiner Domhof 10, vgl. Vaterl. Archiv 1831, I, S. 265). Der Schluß liegt nahe, 
daß die Urkunden ältere Flurnamen wiedergeben, die vielleicht so zu erklären sind, 
daß die profanen Grundstücke außerhalb der ältesten ummauerten Domburg lagen, 
zumal manches dafür spricht, daß die gemeinsame Südgrenze von Stadt und Domburg 
das Ergebnis von Auseinandersetzungen des 13. Jhs. war. So scheiterten Pläne einer 
bischöflichen Neustadt in d e r Gegend d e r Martinskirche (Doe I, 189, 191, 206, 383), 
die ursprünglich zum bischöflichen Marstall gehörte (Doe I, 201, vgl. II, 227), mit 
eigner, erst nach Streitigkeiten zwischen Bischof und Rat 1291 verlegter Mühle (vgl. 
G e b a u e r , I, S. 56; M e i e r , Nds. Jb. 8 [1931], S. 131). — Zum Stand der Um-
mauerungen der Bischofsburgen im 10. Jh. vgl. F. M e r t z b a c h e r : Die Bischofsstadt. 
(1961), S. 18 f.; C. E r d m a n n : Die Burgenordnung Heinrichs I. DA. 6 [1943], S. 84 ff. 

*5 MG SS VII, S. 854; nach Grabungsbefunden soll das Gebäude „als Tor- und 
Gerichtshalle und im Obergeschoß als Königshalle" gedient haben ( N o w a c k : Me-
rianheft Hildesheim [1952], S. 9; vgl. Z e l l e r , Kirchl. Bauten [1],S. 178 ff.j A. B e r t r a m : 
Geschichte des Bistums Hildesheim. I [1899], S. 118 f.). Nach Adam von Bremen war 
der von Erzbischof Bezelin [1035—1043] errichtete Hamburger Bischofshof auch ein 
befestigter Turmbau. (Hamburgische Kirchengeschichte. Hrsg. B. Schmeidler [1917], II, 
70; S. 132). 

^ MG SS XI, S. 215; nostrum monasterium .,. simulque toia pene civitas et ma-
xima pars villae interiit. Vgl. B e r t r a m [15], I, S. 102. 

M i t h o f f [1], S.98L; Z e l l e r , Kirchl. Baukunst [1], S. 7 f.; W. Ef fmann : Zur 
Baugeschichte des Hildesheimer Doms vom 9.—12. Jh. (1933), S 51 ff. Die von Mithoff 
festgestellten Apsisreste wurden noch im 19. Jh. zerstört, das mittelalterliche Mauer­
werk (vgl. Ze l l e r , S. 8, Figur 3) wurde 1934 abgerissen und machte einem Neubau 
Platz, bei dem man die ältesten Bauteile im heutigen Keller jedoch vorsichtig kon­
servierte. Die Aufnahmen und das Bautagebuch von 1934/35 sind in einem Keller der 
Godehardikirche 1945 zugrundegegangen, wie mir Herr Ing. G i e s e k e (Staatshoch­
bauamt Hildesheim), der dabei als Bauführer tätig war, mitteilte. Doch befinden sich 
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Ergibt sich daraus das Jahr 1046 als terminus post, so kann als terminus 
ante eine Urkunde vom 8. August 1108 dienen, in der Bischof Udo e inen 
Zehnten dem Moritzstift schenkt sine dispendio mensae episcopalis vel ca-
merae, also ohne Nachteil der bischöflichen Tafel oder Schatzkammer 1 8 . Dazu 
stimmt, daß die nächste Erwähnung des Bischofsschlosses in der Mit te des 
12. Jahrhunder ts ein beträchtliches Alter voraussetzt . Von Bischof Bruno 
(1153—1161) berichtet nämlich die Bischofschronik: oiHeinas domus et curiae 
episcopalis dilapsas repaiavit, die verfallenen Werk räume des bischöflichen 
Hauses und Hofes setzte er wieder in s t and 1 9 . Wenig später, um 1182, erscheint 
es urkundlich unter der anspruchsvollen Bezeichnung eines bischöflichen Pa­
lastes, als palatium domni episcopi in Hildensem20. Von nun an läßt es sich 
laufend verfolgen; und zwar als bischöfliches festes Haus neben dem (Dom) 
Turm mit der lateinischen Bezeichnung camera21, caminata22, oder domus2S 

schlechthin bzw. als Bischofshof, als curia24 oder aula25. 
Die schriftlichen Quellen legen also für den Aufbau des Bischofshofes e twa 

den Zeitraum zwischen der Vollendung des Domes 1061 und 1100 fest. N u n 
ergibt sich aus einem Bauplan des 17. Jahrhunder ts , daß die äl testen Bauteile 
genau dem Querschiff und Chor des Azelinschen Domes en t sprechen 2 6 . Dar­
aus möchte ich schließen, daß Bischof Hezilo diese Mauern gar nicht erst ab­
reißen ließ, daß der Bischofshof also noch unter ihm, d. h. zwischen 1061 und 
1079, erbaut ist. Als Baumeister könnte man an den Dompropst und spä te ren 

in der Beverina noch 3 Aufnahmen der freigelegten Keller, deren Kenntnis ich Herrn 
Pfarrer E n g f e r , Hildesheim, verdanke, vgl. Abb. 8. Beiden Herrn sei an dieser Stelle 
für ihre liebenswürdige Hilfsbereitschaft verbindlichst gedankt. — Der Verlust dieser 
Akten ist deswegen so bedauerlich, weil eine Erklärung für das Mißlingen des Aze­
linschen Dombaues darin gefunden wurde, daß die Mauern auf einer 4 Meter starken 
Aufschüttungssdiicht standen, unter der Fließsand folgt, und weil in ca. 3 Meter Tiefe 
sich Reste von Pflaster sowie Kinderschädel gefunden haben sollen. 

1 8 UB I, 166; in der formelhaften Wendung steht camera ebensogut für das bischöf­
liche Vermögen schlechthin (vgl. A. B a r t h : Das bischöfliche Beamtentum im Mittel­
alter. Phil. Diss. Göttingen [1900,] S. 45 f., Anm. 7). Trotzdem dürfte der Schreiber 
gleichzeitig die lokale Bedeutung des Wortes im Auge gehabt haben; denn die ca­
mera episcopi wird wenig später nicht nur als Amtssitz des Bischofs (UB I, 451, 478), 
sondern sogar als camera nostra, que thesauraria camera dicitur bezeichnet (Doe I, 
136). 

19 MG SS VII, S.856. 
20 UB I, 420. Nach H A. L ü n t z e l : Geschichte der Diöcese und Stadt Hildesheim. 

Teil 2 (1858), S. 27, begegnet der Begriff schon 1166, doch gibt er keinen Beleg. Auf­
fälligerweise verwendet die bischöfliche Kanzlei erst unter Bischof Siegfried II. (1279 
bis 1310) das stolze Wort palatium für das bischöfliche Schloß (Doe I, 394; Doe III, 
Nachtrag 39; Doe I, 396, 410, 411; UB III, 994), 

21 camera domni episcopi, quae turri contigua est: 1187 (UB I, 451) und 1190 (UB I, 
478). 

22 caminata episcopi: 1204 (UB I, 592); 1219 (UB I, 722); caminata nostra apud tur-
rim monasterii: 1269 (UB III, 222). 

23 domus nostra bzw. episcopi: 1209 (UB 1,631), 1209 (UB 1,627 u. 631), 1210 (UB 1,642), 
1211 (UB 1,646). Zur Unterscheidung von anderen Gebäuden wird der Palast auch als 
magna domus 1240 (UB II, 570, 589) hervorgehoben von einem 1257 erwähnten klei­
nen Bischofshof (Doe III Nachtrag 24). 

24 curia nostra bzw. episcopalis: 1219 (UB I, 725), 1216 (Doe I, 73), 1244 (UB II, 719). 
25 aula nostra: 1228 (Doe I, 106), 1267 (Doe I, 310). 
26 Vgl. Plan 2. — Im nördlichen Teil des Haupttrakts, in der sog. alten Küche, hebt 

sich deutlich die ursprünglich dickere Grundmauer von dem Anfang des 17. Jhs. an­
gebauten Brunnenhaus ab. 
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Plan 1 
Grundriß des Landgerichts von 1931 mit Dachkonstruktion von 1810 



Plan 2 
Grundriß des Bischofshofes von 1681 (vgl. Anm. 3 und S. 54) 


